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2038-3-4-5-1-K 

Zulassungs- und Ausbildungsordnung 
für das Lehramt an Realschulen 

(ZALR) 

Vom 31. August 1995 

Auf Grund von Art. 28 Abs.1 des Bayerischen 
Lehrerbildungsgesetzes (BayLBG) in Verbindung 
mit Art. 19 Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes 
(BayBG) erläßt das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministe
rium der Finanzen und dem Landespersonalaus-
schuß folgende Verordnung: ' 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Allgemeines 
§ 2 Ziele des Vorbereitungsdienstes 
§ 3 Voraussetzungen für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 4 Anrneldungzum Vorbereitungsdienst 
§ 5 Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
§ 6 Vereidigung 
§ 7 Gliederung des Vorbereitungsdienstes 
§ 8 Aufbau des Studienseminars für das Lehramt an Realschulen 
§ 9 Leiter des Studienseminars 
§ 10 Seminarlehrer 
§ 11 Zentrale Fachleiter 
§ 12 Betreuungslehrer 
§ 13 Sprecher der Studienreferendare 
§ 14 Seminarkonferenz 
§ 15 Inhalte der allgemeinen Ausbildung 
§ 16 Inhalte derfachspezifischen Ausbildung 
§ 17 Ausbildungsformen 
§ 18 Ausbildung an Einsatzschulen 
§ 19 Unterrichtsaushilfe 
§ 20 Erholungsurlaub 
§ 21 Anrechnungen auf den Vorbereitungsdienst 
§ 22 Verlängerung des Vorbereitungsdienstes, Wiederholung ein

zelner Ausbildungsabschnitte 
§ 23 Seminarbericht 
§ 24 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Bewerber, die die Zweite Staatsprüfung für 
das Lehramt an Realschulen in Bayern ablegen wol
len, haben nach dem Bestehen der Ersten Staats
prüfung für das Lehramt an Realschulen einen Vor
bereitungsdienst für das Lehramt an Realschulen 
an einem Studienseminar (§ 8) abzuleisten. , 

(2) 1 Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel 
24 Monate. 2Er beginnt mit dem Wirksamwerden 
der Ernennung des Bewerbers zum Beamten auf 
Widerruf und endet, außer im Fall der Entlassung, 
mit der Ablegung der Zweiten Staatsprüfung (§ 27 
Abs.2 der Lehramtsprüfungsordnung II - LPO II) . 
3Der Beamte führt während des Vorbereitungs
dienstes die Dienstbezeichnung "Studienreferen
dar" oder "Studienreferendarin". 4Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend für den im Rahmen der Nach
qualifikation gemäß § 40 LPO II abzuleistenden 
Vorbereitungsdienst. 

(3) 1 Die Studienreferendare sind zur Teilnahme 
an den Veranstaltungen des Studienseminars ver
pflichtet. 2 Studienreferendare, die die Zweite 
Staatsprüfung auch in einem die Erweiterung des 
Studiums nach Art. 16 BayLBG begründenden 
Fachgebiet ablegen wollen (Art. 6 Abs. 2 BayLBG), 
haben das Recht, an den auf das betreffende Fach
gebiet bezogenen Veranstaltungen des Studiense
minars, dem sie zugewiesen sind, teilzunehmen, so
fern sie die Erste Staatsprüfung im betreffenden 
Fach bestanden haben. 

§ 2 

Ziele des Vorbereitungsdienstes 

(1) lAufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die 
theoretisch fundierte schulpraktische Ausbildung 
für die Tätigkeit im Lehramt an Realschulen (Art . 5 
Abs. 2 Satz 1 BayLBG). 2Die Studienreferendare 
sollen.schulpraktisch, pädagogisch und didaktisch 
ausgebildet und gefördert sowie auf ihre Tätigkeit 
und Verantwortung als Lehrer und Erzieher an Re
alschulen vorbereitet werden. 

(2) Die Ausbildung umfaßt 

1. allgemeine Inhalte (§ 15), in denen auf der 
Grundlage des erziehungswissenschaftlichen 
Studiums die Kenntnisse im Bereich der Erzie
hungswissenschaften erweitert werden und in 
die schulische Arbeit eingeführt wird, 

2. fachspezifische Inhalte (§ 16), die auf die Fächer 
bezogen sind, in denen die Studienreferendare 
die Erste Staatsprüfung abgelegt haben. 

§ 3 

Vora ussetzungen 
für die Zulassung zum Verbereitungsdienst 

(1) 1 Bewerber, die die Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt an Realschulen nach der Lehramts
prüfungsordnung I (LPO I) bestanden haben oder 
deren Staatsprüfung in einer nach § 43 LPO I zuge
lassenen Fächerverbindung gemäß Art. 6 Abs. 4 
BayLBG als Erste Staatsprüfung für das Lehramt · 
an Realschulen anerkannt worden ist, können zum 
Vorbereitungsdienst zugelassen werden, wenn sie 
die allgemeinen Voraussetzungen für die Berufung 
in das Beamtenverhältnis auf Widerruf erfüllen. 
2Satz 1 gilt entsprechend für den zum Zweck der 
Nachqualifikation gemäß § 40 LPO II abzuleisten
den Vorbereitungsdienst. 

(2) 1 Bewerber müssen die für den Beruf des Leh
rers notwendige gesundheitliche Eignung besitzen. 
2Insbesondere müssen sie von Krankheiten und Be
hinderungen, die eine ordnungsgemäße Lehrtätig
keit unmöglich machen, sowie von ansteckungs-
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fähiger TUberkulose der Atmungsorgane frei sein 
und ein für den Lehrberuf ausreichendes Seh-, 
Hör- und Sprechvt:;rmögen besitzen. 

§4 

Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Die Anmeldung zum Vorbereitungsdienst ist 
an das Staatsministerium für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst zu richten. 

(2) 1 Die Anmeldung muß spätestens fünf Mo
nate vor Beginn des Vorbereitungsdienstes erfol
gen. 2Der Termin des Beginns wird im Staatsanzei
ger veröffentlicht. 31m Fall des Nichtbestehens der 
Zweiten Staatsprüfung muß die Anmeldung zur 
weiteren Teilnahme am Vorbereitungsdienst späte
stens eine Woche nach Aushändigung (Zustellung) 
der Mitteilung über das Nichtbestehen der Zweiten 
Staatsprüfung beim Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst erfolgen. 

§ 5 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Über die Zulassung der Bewerber entschei
det das Staatsministerium für Unterricht, Kultus , 
Wissenschaft und Kunst. 

(2) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist -
zu versagen, 

1. wenn der Bewerber die Voraussetzungen nach 
§3 nicht erfüllt, 

2. wenn der Bewerber wegen einer vorsätzlich be
gangenen Tat zu einer Freiheitsstrafe von minde
stens einem Jahr rechtskräftig verurteilt und die 
Strafe noch nicht getilgt worden ist, 

3. wenn für den Bewerber auf Grund einer psychi
schen Krankheit oder einer geistigen oder seeli
schen Behinderung zur Besorgung seiner Ange
legenheiten ein Betreuer bestellt ist, 

4. solange sich der Bewerber in Haft , Unterbrin
gung oder Verwahrung befindet. 

(3) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
kann versagt werden, 

1. solange ein strafrechtliches Ermittlungsverfah
ren oder ein gerichtliches Strafverfahren wegen 
des Verdachts einer vorsätzlich begangenen Tat 
anhängig ist, das zu einer Entscheidung nach 
Absatz 2 Nr. 2 führen kann, 

2. wenn Tatsachen vorliegen, die den Bewerber für 
die :rätigkeit als Lehrer als ungeeignet erschei
nen lassen, 

3. wenn die Anmeldung nicht vollständig oder 
nicht termingerecht eingereicht worden ist. 

(4) Über die Zulassung erhalten die Bewerber 
eine schriftriche Mitteilung, die bei ablehnender 
Entscheidung begründet wird. 

§ 6 

Vereidigung 

1 Die Studienreferendare sind am Tag ihres 
Dienstantritts nach Aushändigung der Ernen
nungsurkunde vom Leiter der Seminarschule zu 

vereidigen (Art. 187 der Verfassung, Art. 66 
BayBG). 2Die Urschrift der Vereidigungsnieder
schrift verbleibt beim Studienseminar; eine Ab
schrift ist dem Staatsministerium für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst vorzulegen, eine 
weitere Abschrift wird dem Studienreferendar aus
gehändigt. 3Vor der Vereidigung -sind die Studien
referendare darüber aufzuklären, welche Ver
pflichtungen ihnen der Eid im Hinblick auf ihre 
Stellung als Beamte und Lehrer auferlegt. 

§ 7 

Gliederung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in drei 
Ausbildungsabschnitte. 

(2) 11m ersten Ausbildungsabschnitt werden die 
Studienreferendare an der Schule ausgebildet, an 
der das Studienseminar eingerichtet ist (Seminar
schule) ; dabei kann die Ausbildung teilweise auch 
an einer anderen Realschule stattfinden. 2Der erste 
Ausbildungsabschnitt dient der Erweiterung der 
Kenntnisse im Bereich der Erziehungswissenschaf
ten, der staatsbürgerlichen Bildung sowie der Di
daktik und Methodik der Prüfungsfächer auf der 
Grundlage des Studiums. 3Er umfaßt ferner die 
Einführung in die Schulpraxis und die Einführung 
in die besonderen Aufgaben des Realschullehrers. 

(3) 11m zweiten Ausbildungsabschnitt werden 
die Studienreferendare einer anderen Schule (Ein
satzschule) zugewiesen, soweit nicht ausbildungs-

I bedingt ein Verbleib an der Seminarschule als Ein
satzschule erforderlich ist . 2Einsatzschulen sind in 
der Regel staatliche Realschulen. 3Einsatzschule 
kann auch eine kommunale oder eine 'staatlich an
erkannte private Realschule sein. 4 Ein Wechsel der 
Einsatzschule ist möglich; er kann in besonderen 
Fäl~en geboten sein. 

(4) Im dritten Ausbildungsabschnitt schließen 
die Studienreferendare ihre Ausbildung an der Se
minarschule ab, in einem Erweiterungsfach gege
benenfalls auch an einer anderen Realschule. 

§ 8 

Aufbau des Studienseminars 
für das Lehramt an Realschulen 

(1) 1Die Studienseminar~ werden vom Staatsmi
nisterium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst an hierfür geeigneten Realschulen eingerich
tet . 2Sie gliedern sich nach Fächerverbindungen in . 
einzelne Fachse,minare. 3Die allgemeine Ausbil
dung erfolgt gemeinsam für alle Fachseminare ei
nes Ausbildungsjahrgangs des Studienseminars. 

(2) 1 Der Leiter der Seminarschule ist Dienstvor
gesetzter der Seminarlehrer und Studienreferen
dare und Leiter des Studienseminars (Seminarlei
ter). 21m Fall seiner Verhinderung vertritt ihn sein 
ständiger Vertreter auch in seiner Funktion als Se
minarlei ter. 3In besonderen Fällen kann das Staats
ministerium für Unterricht, Kultus , Wissenschaft 
und Kunst einen anderen Serriinarleiter bestellen. 

(3) . Das Staatsministerium für Unterricht, Kul
tus, Wissenschaft und Kunst bestellt geeignete Leh
rer als Seminarlehrer. 
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(4) 1 Die Bestellungen nach Absatz 3 gelten für 
die Dauer eines Ausbildungsjahrgangs. 2Vertretun
gen regelt im Einzelfall das Staatsministerium für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst. 

(5) An den Einsatzschulen werden die Studien
referendare in jedem Fach, in dem sie eingesetzt 
sind, durch einen Betreuungslehrer (§ 12) betreut. 

(6) Der Seminarleiter kann zusätzlich jeden an 
der Seminarschule tätigen Lehrer zur gelegentli
chen Mitwirkung im Studienseminar heranziehen. , 

(7) Die für die allgemeine und fachspezifische 
Ausbildung zuständigen Seminarlehrer sind Vorge
setzte des Studienreferendars; solange der Stu
dienreferendar einer anderen Schule zugeteilt ist, 
ist der Leiter dieser Schule Vorgesetzter. 

§ 9 

Leiter des Studienseminars 
(Seminarleiter) 

(1) lDie mit der Leitung des Studienseminars 
betraute Person (Leiter des Studienseminars - Se
minarleiter) wird vom Staatsministerium bestellt; 
er ist für die Gesamttätigkeit des an seiner Schule 
eingerichteten Studienseminars . verantwortlich, 
auch während der Tätigkeit der Studienreferen
dare an den Einsatzschulen. 2Er regelt die Zusam
menarbeit zwischen dem Studienseminar und der 
Einsatzschule in Abwägung der Belange sowohl 
der Ausbildung wie des Unterrichts und der Erzie
hung. 3In den Fällen des § 8 Abs. 2 Satz 3 bleibt die 
Gesamtverantwortung des Schulleiters für einen 
geordneten Schulbetrieb und Unterricht unbe
rührt (Art. 57 Abs.2 BayEUG); der Seminarleiter 
ist dem Leiter der Seminarschule für den Dienstbe
trieb des Studienseminars verantwortlich. 

(2) Er koordiniert die Ausbildung in den Fachse
minaren mit der allgemeinen Ausbildung, über
wacht die Aufstellung der Arbeitspläne, informiert 
sich über de!1 Fortgang der Arbeit im Studiensemi
. nar und arbeitet mit anderen Studienseminaren zu
sammen. 

(3) Er ist durch die Übernahme des Fachbereichs 
"Schulrecht und Schulkunde" (§ 15 Abs.2 Nr.3) 
selbst in der Ausbildung der Studienreferendare 
tätig. 

(4) Er regelt-im Fall des § 8 Abs. 2 Satz 3 mit Zu
stimmung des Schulleiters - die Teilnahme der Stu
dienreferendare an Sitzungen der Lehrerkonferenz 
und sonstigen Veranstaltungen der Schule. 

(5) Er hält Verbindung mit den Einsatzschulen. 

(6) lEr beruft die Seminarlehrer des Studiense
minars zu Dienstbesprechungen ein. 2Eine Dienst
besprechung ist auch auf Antrag von mehr als der 
Hälfte der Seminarlehrer einzuberufen. 

(7) Ist der Seminarleiter nicht zugleich der Lei
ter der Seminarschule, so bestellt er mit Zustim
mung des Schulleiters in widerruflicher Weise ei
nen der Seminarlehrer zu seinem Vertreter, der im 
Fall der Verhinderung des Seminarleiters dessen 
Aufgaben nach den Absätzen 2 bis 6 wahrnimmt. 

§ 10 

Seminarlehrer 

(1) Entsprechend den in den §§ 15 und 16 ge
nannten Ausbildungsinhalten werden Seminarleh
rer für die pädagogische Ausbildung in den Fä
chern und Qualifikationen, die nach § 43 LPO I im 
Rahmen einer Fächerverbindung bzw. Erweiterung 
des Lehramts an Realschulen vorgesehen sind, und 
in folgenden Gebieten der allgemeinen Ausbildung 
bestellt: 

1. Pädagogik (§ 15 Abs. 2 Nr. 1), 

2. Pädagogische Psychologie (§ 15 Abs. 2 Nr. 2), 

3. Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung 
(§ 15 Abs. 2 Nr. 4). 

(2) 1 Der Seminarlehrer organisiert im Einver
nehmen mit dem Seminarleiter die Veranstaltun
gen gemäß § 17 Abs. 1 Nrn. 1 bis 8, 2Insbesondere 
bereitet er die Fachsitzungen vor und leitet sie. 

(3) lEr berät die Studienreferendare, insbeson
dere bei der Vorbereitung ihrer Lehrversuche (§ 17 . 
Abs. 1 Nr. 3), leitet sie zur Verarbeitung der gewon
nenen Erfahrungen an, betreut sie im Hinblick auf 
ihren Unterricht, bespricht mit ihnen die Möglich
keiten der Themenstellung für die schriftliche 
Hausarbeit und hält im zweiten Ausbild.ungsab-

• schnitt mit den Studienreferendaren und ihren Be
tr'euungslehrern an der Einsatzschule Verbindung. 
2 Auf Grund seiner Beobachtungen bei der Tätigkeit 
der Studienreferendare macht er dem Seminarlei
ter Vorschläge zur Beurteilung der S tudienreferen
dare. 

(4) Er vergibt die Themen für die schriftliche 
Hausarbeit. 

(5) Der Seminarlehrer beteiligt sich auf Weisung 
des Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst an der Einführung von 
Lehrern in die Aufgaben des Seminarlehrers und 
des Betreuungslehrers. 

(6) Er steht in Verbindung mit dem zentralen 
Fachleiter seines Fachs (§ 11) . 

(7) Er erstellt für jeden Ausbildungsjahrgang ei
nen Fachbericht (§ 23 Abs. 1). 

§11 

Zentrale Fachleiter 

(1) 1 Für jedes Fach, in dem Studienreferendare 
ausgebildet werden, und für jeden Fachbereich der 
allgemeinen Ausbildung wird vom Staatsministe
rium für UnJerricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst eine Person mit der zentralen Fachleitung 
betraut (Zentraler Fachleiter). 2Ein Zentraler 
Fachleiter kann für mehrere Fächer oder Fachbe
reiche bestellt werden. 3Der Zentrale Fachleiter ist 
zugleich Seminarlehrer und Lehrer der Schule. 

(2) Er macht dem Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst und den Stu
dienseminaren Vorschläge zur Koordinierung der 
Seminarausbildung und der Bewertung von Prü
fungsleistungen im Rahmen der Zweiten Staats
prüfung. 

(3) Er berät und unterstützt das Staatsministe
rium in Fragen seines Fachs' oder Fachbereichs. 
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(4) Er hat Zutritt zu den Prüfungen und zu den 
Beratungen der Prüfer, wertet die Fachberichte der 
Seminarlehrer (§ 23 Abs.1) aus und teilt dem 
Staatsministerium für Unterricht, Kultus , Wissen-· 
schaft und Kunst die Ergebnisse und seine Beob-
achtungen mit. -

(5) Er ist verantwortlich für die Planung und 
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen 
für Seminarlehrer und Betreuungslehrer. 

(6) Er erstellt regelmäßig Informationen über 
Literatur, Veranstaltungen, Einrichtungen und Er
gebnisse, die für die Seminarausbildung von Be
deutung sind; dabei arbeitet er mit dem Staatsin
stitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung 
zusammen. 

(7) Er ist als Gutachter im Rahmen von Stichent
scheiden bei der Zweiten Staatsprüfung tätig. 

(8) Er ist zuständig für die Abnahme von Fachge
sprächen (Kolloquien) außerbayerischer Lehramts
bewerbern. 

§ 12 

Betreuungslehrer 

(1) lZur Betreuung der Studienreferendare im 
zweiten Ausbildungsabschnitt bestimmt der Leiter 
der Einsatzschule einen oder mehrere Lehrer mit 
der den Prüfungsfächern des Studienreferendars 
entsprechenden Lehrbefähigung für das Lehramt 
an Realschulen zu Betreuungslehrern; nach Mög
lichkeit ist diese Aufgabe einem Fachbetreuer zu 
übertragen. 2Fehlen geeignete Betreuungslehrer, so 
übernimmt der Leiter der Schule die Betreuung, 
die sich auf die allgemeinen pädagogischen und er
zieherischen Bereiche erstreckt; die Betreuung des 
Fachunterrichts ist in Verbindung mit der Seminar
schule, gegebenenfalls mit dem Ministerialbeauf
tragten zu klären, der al!ch eine geeignete Lehr
kraft einer benachbarten Schule als Betreuungs
lehrer bestellen kann. 

(2) 1 Der Betreuungslehrer unterstützt den Stu
dienreferendar bei allen dienstlichen Aufgaben. 
2Er gibt ihm die Möglichkeit zu Hospitationen in 
seinem Unterricht, trägt die Verantwortung für zu
sammenhängenden Unterricht, den der Studienre
ferendar vom Betreuungslehrer übernimmt, zieht 
ihn zu Klassenleitergeschäften sowie zur Vorberei
tung von schulischen Veranstaltungen (z. B. Eltern
versammlungen) heran und macht ihn mit den Ein
richtungen der Schule (Sammlungen, Büchereien, 
Sprachlabor, EDV-Räume u . ä .) vertraut. 

(3) 1 Der Betreuungslehrer besucht den Unter
richt des Studienreferendars und bespricht mit ihm 
die besuchten Stunden. 2Der Betreuungslehrer hat 
darauf zu achten, daß der Studienreferendar den 
Vorgaben der Lehrpläne entsprechend unterrichtet 
und auch weiterhin den am Studienseminar erar
beiteten methodischen Grundsätzen folgen kann. 
3Wenn sich wesentliche methodische Differenzen 
ergeben, soll sich der Betreuungslehrer mit de.n Se
minarlehrern des Studienseminars in Verbindung 
setzen, damit die Kontinuität der Gesamtausbil
dung gewahrt bleibt. 4Die Belange des Unterrichts 
und der Erziehung in den vom Studienreferendar 
zu unterrichtenden Klassen müssen gewahrt blei
ben. 5Der Betreuungslehrer führt über seine Tätig
keit schriftliche Aufzeichnungen. 

(4) Der Betreuungslehrer vermittelt dem Stu
dienreferendar nach Möglichkeit auch Hospitatio
nen in seinen Unterrichtsfächern bei anderen Leh
rern der Einsatzschule. 

§ 13 

Sprecher der Studienreferendare 

(1) 1 Die Studienreferendare eines A1+sbildungs
jahrgangs des Studienseminars wählen aus ihrer 
Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit für die 
Dauer des Vorbereitungsdienstes eine Person zum 
Seminarsprecher und eine Person als Stellvertre
ter. 2Wenn an einem Studienseminar in einem Aus
bildungsjahrgang mehrere Fachseminare beste
hen, wählen außerdem die Studienreferendare je
des Fachseminars aus ihrer Mitte mit einfacher 
Stimmenmehrheit für die Dauer des Vorberei
tungsdienstes eine Person zum Fachseminarspre-
~& -

(2) 1 Die Wahlen werden jeweils innerhalb der er
sten sechs Wochen nach Beginn des Vorbereitungs
dienstes abgehalten. 2Sie sind schriftlich und ge
heim. 3Die Wahlen sind nur zulässig, wenn minde
stens drei Viertel der Wahlberechtigten anwesend 
sind. 4Eine Abwahl ist nur einmal während der 
Dauer des Vorbereitungsdienstes und mit minde
stens zwei Drittel Mehrheit des Wahlberechtigten 
zulässig. 5Rücktritt oder Abwahl bedingen eine 
Neuwahl innerhalb von vier Wochen. 6Die Gültig
keit von Wahl und Abwahl wird durch den Leiter 
des Studienseminars festgestellt . 

(3) 1 Wahlberechtigt und wählbar sind jeweils 
alle Studienreferendare eines Ausbildungsjahr
gangs des betreffenden Studienseminars bzw. des 
betreffenden Fachseminars. 2 Studienreferendare, 
die in einem Fach an einer anderen Seminarschule 
innerhalb eines dort bestehenden Fachseminars 
ausgebildet werden, sind auch dort für die Wahl des 
Fachseminarsprechers wahlberechtigt und wähl
bar. 3Der Seminarsprecher kann gleichzeitig Fach
seminarsprecher sein. 

(4) Die Sprecher der Studienreferendare (Semi
narsprecher und Fachseminarsprecher) haben die 
Aufgabe, im Gespräch mit den Seminarlehrern und 
dem Seminarleiter sowie in der Seminar konferenz 
Wünsche und Anregungen der Studienreferendare 
vorzutragen und sich für die Klärung offener Fra-
gen einzusetzen. . 

§ 14 

Seminarkonferenz 

(1) Der Leiter der Semiriarschule, gegebenen
falls auch der Seminarleiter, die Seminarlehrer, der 
Seminarsprecher und die Fachseminarsprecher bil
den die Seminarkonferenz. 

(2) 1 Die Seminarkonferenz wird vom Leiter der 
Seminarschule zur Beratung wichtiger Fragen ein
berufen, die das Studienseminar betreffen. 2Sie 
muß einberufen werden, wenn dies zwei Drittel der 
Seminarlehrer oder zwei Drittel der Sprecher (Se
minar- und Fachseminarsprecher) eines Ausbil
dungsjahrgangs des Studienseminars beantragen 
oder wenn der Seminarleiter und der Fachseminar
sprecher eines Fachseminars dies gemeinsam bean
tragen. 
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(3) 1 Den Vorsitz in der Seminarkonferenz führt 
der Leiter der Seminarschule oder bei dessen Ver
hinderung sein Vertreter (§ 8 Abs.2) . 2Sind beide 
verhindert, so führt ein vom Leiter der Seminar
schulebestimmter Seminarlehrer den Vorsitz. 

(4) 1 Über die Aussprachen der Seminarkonfe
renz werden Niederschriften geführt, die der Vor
sitzende gegenzeichnet. 2Auf Wunsch von zwei 
Dritteln der Seminarlehrer oder von zwei Dritteln 
der Sprecher ist die Niederschrift auf dem Dienst
weg dem Staatsministerium für Unterricht, Kul
tus, Wissenschaft und Kunst vorzulegen; wenn an 
der Schule nur ein oder zwei Fachseminare beste
hen, so genügen statt zwei Drittel der Sprecher 
zwei Drittel der Studienreferendare. 

§ 15 

Inhalte der allgemeinen Ausbildung 

(1) 1 Die im erziehungswissenschaftlichen Stu
dium erworbenen Kenntnisse bilden die Grundlage 
für die allgemeine Ausbildung im Studienseminar. 
2Die allgemeine Ausbildung dient dem Zweck, die 
Studienreferendare auf ihre Tätigkeit als Lehrer 
und Erzieher an der Realschule vorzubereiten und 
sie zu befähigen, 

1. ihren Verpflichtungen nachzukommen, die sich 
aus ihrem Eid auf das Grundgesetz und auf die 
Verfassung ergeben, 

2. ihrer Verantwortung bei schulischen Entschei
dungen gerecht zu werden und 

3. das notwendige Wissen und die Aufgeschlossen
hei t für die Berücksichtigung besonderer Inhalte 
und Erziehungsprinzipien zu erwerben. 

(2) Im Rahmen der allgemeinen Ausbildung sind 
in den einzelnen Gebieten insbesondere folgende 
Themen zu behandeln: 

1. Päd<;tgogik 

a) Selbstverständnis der Pädagogik (histori
. scher, geisteswissenschaftlicher und empiri

scher Ansatz) , 

b) Einfluß pädagogischer Grenzgebiete (An
thropologie, Soziologie), 

c) Bildungsziele und didaktische Modelle unter 
Berücksichtigung der Lehrplanentwicklung 
und des aktuellen Lehrplans, 

d) Planung und Durchführung von Unterricht 
(Grundsätze, Methoden, Formen des Unter
richts , Struktur- und Verlaufsplanung, Lei
st4ngserhebung), 

e) Erziehungsaufgabe und Erziehungsfeld (Fak
toren des Umfelds, Erziehungsziele, Erzie
hungspraktiken, Erziehungsstile), 

f) Medienpädagogik, 

g) Schüler- und Elternberatung, 

h) Betreuung ausländischer Schüler, 

2. Pädagogische Psychologie 

a) Entwicklungspsychologie des Kindheits- und 
Jugendalters, 

b) Psychologie des Lehrens und Lernens, 

c) Sozialpsychologie kleiner Verbände (Gruppe, 
Klasse), 

d) psychologische Grundlagen der Schülerbeob
achtung und -beurteilung, der Leistungsbe
urteilung sowie der Schülerberatung, 

e) Psychologie des Lehrers (Bedingungsstruktu
ren seines Berufs, Lehrerrolle, Lehrerverhal
ten), 

f) tiefenpsychologische Aspekte der genannten 
Themen aus der Pädagogischen Psychologie, 

3. Schulrecht und Schulkunde 

a) Schulrecht 

- die rechtliche Ordnung der Schule und des 
Schulwesens (Grundgesetz, Verfassung; 
Grundzüge des bayerischen Schulrechts, 
insbesondere des BayEUG und der RSO, 
des Jugendschutzrechts, des Ausbildungs
förderungsrechts ; einschlägige Bekannt
machungen u . ä .), 

- Rechte und Pflichten des Lehrers (Ausbil
dungs- und Prüfungsordnungen, Beamten
gesetz, Laufbahnverordnung, Besoldungs
gesetz, Dienstordnung, Disziplinarord
nung, Personalvertretungsgesetz, einschlä
gige Bestimmungen für Lehrkräfte im An
gestelltenverhältnis, Reisekostenrecht, Um
zugskostenrecht, Beihilfevorschriften so
wie einschlägige Bekanntmachungen u. ä.), 

b) Schulkunde 

- Gliederung des Schulwesens, insbesondere 
der Realschule , 

- Aufbau der Schulverwaltung, 

- oberste Bildungsziele nach Art. 131 der Ver-
fassung, Bildungs- und Erziehungsauftrag 
der Bayerischen Realschule, 

- Bildungskonzeptionen, Standortbestim-
mung der Schule in der sozialen, rechtli
chen, wirtschaftlichen und politischen Ord
nung der Bundesrepublik Deutschland und 
des Freistaates Bayern, 

4. Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung 

a) Begründung und Rechtfertigung öffentlicher 
Herrschaftsgewalt, 

b) die politische Ordnungsform der Bundesre
publik Deutschland und ihre Begründung, 
besondere Merkmale der politischen Ord
nungsform des Freistaates Bayern, 

c) kritische Auseinandersetzung mit anderen 
politischen Ordnungsideen und politischen 
Prozessen der Gegenwart, 

d) der politische Prozeß in der parlamentari
schen Demokratie am Beispiel der Bundesre
publik Deutschland (Meinungsbildung, Herr
schaftsbestellung, Machtausübung, Gesetz
gebung, Machtbegrenzung und Machtkon-
trolle) , -

e) ökonomische, ökologische und soziologische 
Grundprobleme der Industriegesellschaft, 

f) besondere Unterrichtsinhalte im Rahmen der 
politischen Bildung. 
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(3) lDie Themen sind in enger Anlehnung an die 
Schulpraxis zu behandeln. 2Die Reihenfolge der 
Themen und die Schwerpunktbildung werden mit 
Rücksicht auf die Vorkenntnisse der Studienrefe
rendare' und die ' Möglichkeiten des Praxisbezugs 
festgelegt . 3Der Leiter des Studienseminars achtet 
auf die Abstimmung zwischen den Gebieten der all
gemeinen Ausbildung und entscheidet gegebenen
falls über die Zuordnung übergreifender Themen 
zu einzelnen Gebieten. 4Die Themen werden durch 
Arbeitshilfen in den einzelnen Gebieten der allge
meinen Ausbildung näher erläutert. 

§ 16 

Inhalte der fachspezifischen 
Ausbiltlung 

(1) IIn den Fachseminaren erfolgt auf der 
Grundlage der fachwissenschaftlichen und fachdi
daktischen Studien die Ausbildung in der Metho
dik und in der Unterrichtspraxis des Fachs. 2Die 
fachdidaktischen Kenntnisse werden vertieft. 

(2) Im Rahmen der fachspezifischen Ausbildung 
sind insbesol'ldere folgende Themen zu behandeln: 

1. Die Studienreferendare werden in die Unter
richtspraxis , die Planung, Gestaltung und Aus
wertung des Unterrichts in den einzelnen Fä
chern und in verschiedenen Jahrgangsstufen ein
geführt. Darüber hinaus beschäftigen sie sich 
mit Möglichkeiten, wie sich Schule als Lebens
raum gestalten läßt. 

2. Auf der Grundlage des Lehrplans für die bayeri
sche Realschule sind die Unterrichtsverfahren 
und die Möglichkeiten zur Feststellung des 
Lernfortschritts eingehend zu behandeln. 
Schwerpunkte sind hierbei praktische Demon
strationen zu den fach- und jahrgangsspezifi
schen Unterrichtsformen und Arbeitsweisen so
wie zur Anwendung von Medien, insbesondere 
des Computers als Hilfs- und Arbeitsmittel, fer
ner die Einübung in die Formen der mündlichen, 
schriftlichen und praktischen Leistungserhe
bung sowie in die Stellung und Kontrolle der 
Hausaufgaben. 

3. Der Beitrag des jeweiligen Fachs zum Bildungs
und Erziehungsauftrag der Realschule , insbe
sondere auch zu den fächerübergreifenden Bil
dungs- und Erziehungsaufgaben (wie z. B. Fami
lien- und Sexualerziehung, Medienerziehung, 
politische Bildung, Suchtprävention, Umwelter
ziehung und Verkehrserziehung) und zur Ent
wicklung der Schülerpersönlichkeit ist zu erör
tern und zu veranschaulichen. Dabei wird neben 
dem Lehrplan auf die fachdidaktische Literatur 
und die Ergebnisse der Unterrichtsforschung 
Bezug genommen und eine Verbindung zur Un
terrichtstätigkeit und zu den erzieherischen Auf
gaben des Lehrers hergestellt. 

4. Die Ausbildung erstreckt sich auch auf die For- . 
men der Zusammenarbeit zwischen den Lehrern 
des gleichen Fachs und der fächerübergreifen
den Zusammenarbeit der Lehrer einer Schule, 
der Zusammenarbeit mit den Eltern und außer
schulischen Einrichtungen sowie auf die Aufga
ben der Beratung der Eltern und Schüler. 

(3) I Für Studienreferendare, die ein Studium in 
einer Fächerverbindung mit Psychologie mit 
schulpsychologischem Schwerpunkt abgeschlos
sen haben oder an der Ausbildung in Psychologie 
mit schulpsychologischem Schwerpunkt oder für 
die Qualifikation des Beratungslehrers teilneh
men, beziehen sich die Inhalte der fachspezifischen 
Ausbildung insoweit auf die Praxis der Beratung in 
der Schule. 2Bei der Unterweisung in Beratungs
verfahren werden auch praktische Demonstratio
nen angeboten. 3Die unterschiedlichen Aufgaben 
des Beratungslehrers und des Schulpsychologen 
sind zu berücksichtigen. 

(4) lDie Reihenfolge und die Schwerpunktbil
dung innerhalb der Themen der fachspezifischen 
Ausbildu.ng werden mit Rücksicht auf die Möglich
keiten eines engen Praxisbezugs festgelegt . 2Die 
Themen der einzelnen Fächer werden durch Ar
beitshilfen, bei deren Erstellung die Erfahrung der 
Studienseminare berücksichtigt wird, näher erläu
tert. 

§ 17 

Ausbildungsformen 

(1) Die Ausbildung der Studienreferendare voll
zieht sich in folgenden Formen: 

1. Hospitationenin den eigenen Fächern 

Zu Beginn verschaffen sich die Studienreferen
d~re durch Hospitationen in allen Jahrgangsstu
fen der Realschule einen Einblick in die Unter
richtswirklichkeit ihrer Prüfungsfächer. Dabei 
soll nicht nur der Unterricht der Seminarlehrer 
besucht werden. Hospitationen werden auch im 
weiteren Verlauf der Ausbildung durchgeführt. 
Insbesondere soll den Studienreferendaren wäh
rend des gesamten ersten Ausbildungsabschnitts 
Gelegenheit gegeben werden, den Unterricht ih
rer Seminarlehrer zu besuchen. Auch an den Ein
satzschulen sollen sie den Unterricht der Betreu
ungslehrer und anderer Lehrer besuchen. 

2. Hospitationen in anderen Fächern und in ande-
. ren Schularten 

Neben den Hospitationen in den eigenen Fä
chern stehen die Hospitationen, die dem Ken
nenlernen der Unterrichtssituation anderer Fä
cher und anderer Schularten dienen. Sie können 
sich auf weitere Erziehungs- , Beratungs- oder 
Ausbildungseinrichtungen, auch außerhalb der 
Schule, erstrecken. 

3. Lehrversuche 

An die Hospitationen in den eigenen Fächern 
schließen sich Lehrversuche an, in denen die Stu
dienreferendare Gelegenheit haben, si.ch in der 
Planung und Gestaltung einer Unterrichtsein
heit zu üben. Der Seminarlehrer erarbeitet 
rechtzeitig mit den Studienreferendaren die 
Zielvorstellungen und bespricht dabei die Beur
teilungskriterien der Unterrichtsplanung und 
-gestaltung. Der Lehrversuch soll möglichst eine 
Unterrichtsstunde umfassen. Bei den Lehrversu
chen sind der Seminarlehrer, gegebenenfalls der 
Lehrer, der für den Unterricht des Fachs in der 
betreffenden Klasse oder Unterrichtsgruppe zu
ständig ist, und im allgemeinen die Studienrefe
rendare des betreffenden Fachseminars anwe-



688 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 22/1995 

send. Diese Lehrversuche sind mit den Studien
referendaren vorher und nachher zu, besprechen. 
Das geschieht, soweit allgemeine Kriterien zur 
Sprache kommen, in den Fachsitzungen, sonst 
im persönlichen Gespräch. Kritik soll immer auf 
Anregung und Verbesserung abzielen. Um dem 
Studienreferendar die Selbsteinschätzung sei
nes unterrichtlichen Erfolgs und seines Lernzu
wachses zu ermöglichen, werden nach einer an
gemessenen Einübungszeit einzelne Lehrversu
che vom Seminarlehrer nach den Kriterien der 
Lehrprobe besprochen. Die Besprechung dient 
dem Studienreferendar als Orientierungshilfe 
über den von ihm erreichten Leistungsstand. 
Der Zeitpunkt dieser Lehrversuche wird jeweils 
zwischen Seminarlehrer, zuständigem Lehrer 
und Studienreferendar abgesprochen. Soweit 
dies nach seinen Prüfungsfächern möglich ist, 
sollen die Studienreferendare im Verlauf des er
sten Ausbildungsabschnitts bereits in allen J ahr
gangs stufen der Realschule unterrichten. 

4. Zusammenhängender Unterricht 

Etwa vom dritten Mona t des Vorbereitungsdien
stes an können die Studienreferendare mit Lehr
aufgaben betraut werden, die mehrere Unter
richtsstunden umfassen, oder zusammenhän
genden Unterricht in seinen Prüfungsfächer~ er
teilen. Dieser zusammenhängende Unterncht 
beginnt mit nicht mehr als sechs Wochenstund~n 
und übersteigt auch am Ende des ersten AusbIl
dungsabschnitts zehn Wochenstunden nicht. Er 
findet in enger Zusammenarbeit zwischen dem 
Seminarlehrer, dem Lehrer, der für den Unter
richtdes Fachs in der betreffenden Klasse zu
ständig ist, und dem Studienreferendar statt; 
der zuständige Lehrer trägt die Verantwortung 
für die Einhaltung des Lehrplans, für Schülerbe
urteilung und -benotung sowie für die Erzie
hungs- und Ordnungsrnaßnahmen, die bei 
Pflichtverletzungen zu treffen sind. 

5. Eigenverantwortlicher Unterricht 

Die Studienreferendare können neben zusam
menhängendem Unterricht oder an dessen Stelle 
auch mit eigenverantwortlichem Unterri~ht be
auftragt werden. Für die Dauer der Beauftra
gung übernehmen die Studienreferendare die 
Verantwortung für den Unterricht. Für den ei
genverantwortlichen Unterricht an Einsatz
schulen gilt § 18 Abs. 3. 

6. Fachsitzungen 

Die in § 16 genannten Inhalte der fachspezifi
schen. Ausbildung werden in den Fachsitzungen 
behandelt. Diese finden in jedem Fach wöchent
lich zweistündig statt. In den Fachsitzungen sol
len auch verschiedene Arbeitsformen berück
sichtigt werden (z. B. Gruppenarbeit, Referate, 
wechselnder Vorsitz bei Diskussionen). Nach Be
darf können auch andere Lehrer und Fachleute 
vom Seminarleiter (ggf. in Absp~.ache mit dem 
Schulleiter) beigezogen werden. Uber die Fach- • 
sitzungen werden von den Studienreferendaren 
Ergebnisniederschriften angefertigt. Eine aus
führliche Niederschrift soll dann angefertigt 
werden., wenn die Niederschrift allen Studienre
ferendaren Material für Ausbildung und Prü
fung bietet. 

7. Allgemeine Sitzungen 

Die Ausbildung in den in § 15 genannten Gebie
ten erfolgt in den Allgemeinen Sitzungen. pie 
Allgemeinen Sitzungen sollen insgesamt mcht 
mehr als sechs Wochenstunden umfassen. Num
mer 6 Sätze 3 bis 6 gelten entsprechend. 

8. Praktika und Übungen 

Die Studienreferendare der naturwissenschaft
lichen Fächer leisten Praktika ab, in denen sie 
genügend Sicherh~it in der Dur~hf~hrung v<?n 
Experimenten gewmnen sollen; SIe smd auch m 
der Instandhaltung und in einfachen Möglich
keiten der Instandsetzung der Versuchsgeräte, 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit .mit Labo
ranten, zu unterweisen. Für die StudIenreferen
dare im Fach Sport finden im Rahmen .. der me
thodischen Ausbildung praktische Ubungen 
statt (Sportpraxis). Für die Studienr~ferendare 
in Englisch und Französisch können m Zusam
menarbeit mit ausländischen Fremdsprachenas
sistenten Übungen angeboten werden. Geeig
nete Übungen können auch für die Studienre~e
rendare weiterer Fächer (vor allem KunsterzIe
hung und Musik) eingerichtet w~.rden. Ferner 
sollen für die Studienreferendare Ubungen zum 
Medieneinsatz und zum Einsatz des Computers 
sowie für Erste Hilfe eingerichtet werden. 

9. Lehrgänge und Veranstaltungen mehrerer Stu
dienseminare 

Zur ergänzenden Bearbeitung von Fragestellun
gen und Themen der Ausbildung können Lehr
gänge als geschlossene Veranstaltu~g angeboten 
werden. Im emzelnen kommen m Betracht: 
Lehrgänge über Schul- und Unterrichtsspiel, 
Schulwandern, Medien- und Computereinsatz, 
Erste Hilfe sowie Verkehrserziehung. Für Stu
dienreferendare mehrerer Studienseminare kön
nen mit Zustimmung der Leiter der beteiligten 
Studienseminare gemeinsame Veranstaltungen 
durchgeführt werden. 
(2) Studienreferendare, die ein Studium in einer 

Fächerverbindung mit Psychologie mit schulpsy
chologischem Schwerpunkt abgeschlossen haben 
oder an der Ausbildung in Psychologie mit schul
psychologischem Schwerpunkt oder für die Quali
fikation des Beratungslehrers teIlnehmen, werden 
in diesen Fächern in folgenden Ausbildungsfor
men die insoweit an die Stelle der in Absatz l ' 
Nrn: 1 bis 5 genannten treten, ausgebildet und auf 
die Aufgaben der psychologischen Beratung in der 
Schule vorbereitet: . 

1. Hospitationen bei der Beratung von Eltern und 
Schülern, bei Elternversammlungen der Schule, 
bei Informationsveranstaltungen der Schule für 
Schüler, bei Gruppenbesprechungen der Berufs
beratung in der Schule und bei Veranstaltungen 
außerschulischer Beratungsdienste (insbeson
dere Berufsberatung und Erziehungsberatung), 

2. Übernahme von Beratungen und Referaten bei 
Informationsveranstaltungen der Schule, Mit-

. wirkung bei der Erstellung von Beratungsunter
lagen, Mitwirkung bei der Durchführung und 
Auswertung von Tests sowie bei der Durchfüh
rungvon schulpsychologischen Untersuchungen 
und Gruppenuntersuchungen von Schülern, 

3. Übertragung selbständiger Beratungsaufgaben 
in der Schule. 
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(3) Studienreferendare, die das Studium für das 
Lehramt an Realschulen durch das Studium erwei
tert haben, das zu einer sonderpädagogischen Qua
lifikation führt, können in der Fachrichtung, auf 
die sich die sonderpädagogische Qualifikation be
zieht, in den Formen nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 5 
auch an geeigneten Schulen anderer Schularten 
ausgebildet werden. 

§ 18 

Ausbildung an Einsatzschulen 

(1) 1 Die Ausbildung im zweiten Ausbildungsab
schnitt findet an Einsatzschulen statt. 2Die Ent
scheidung darüber, an welchen Schulen der Ein
satz erfolgt, trifft das Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst. 3Bei der Zu
weisung werden Ortswünsche der Studienreferen
dare nach Möglichkeit berücksichtigt; dienstliche 
Erfordernisse haben jedoch Vorrang. 

(2) 1 Die Ausbildung im zweiten Ausbildungsab
schnitt dient dazu, daß der Studienreferendar eine 
andere Schule näher kennenlernt, dort durch Ertei
lung von Unterricht seine pädagogischen, fachdi
dakatischen und methodischen Erfahrungen er
weitert und Sicherheit im Unterrichten gewinnt. 
2§ 7 Abs. 3 Satz 1 bleibt unberührt. 

(3) 1 Die Studienreferendare erteilen in ihren 
Prüfungsfächern bis zu zehn Wochenstunden ei
genverantwortlichen oder zusammenhängenden 
Unterricht ; ein Einsatz in der Beratung ist auf 
diese Wochenstunden gegebenenfalls entsprechend 
anzurechnen. 2Für den Fall einer Unterrichtsaus
hilfe gilt § 19 . 3Die Tätigkeit der Studienreferen
dare an der Einsatzschule ist durch größere Selb
ständigkeit gekennzeichnet; er soll in der Regel 
überwiegend mit eigenverantwortlichem Unter
richt eingesetzt werden. 4Nach Möglichkeit ist zu 
vermeiden, daß der Studienreferendar besonders 
schwierige Klassen oder Unterrichtsgruppen er
hält oder überwiegend zu ungünstigen Unter
richtszeiten eingesetzt wird. 5Der Unterrichtsein
satz soll sich auf alle Jahrgangsstufen der Real
schule erstrecken. 6Die Studienreferendare dürfen 
nicht zum Klassenleiter bestellt und sollen nicht zu 
Vertretungsstunden herangezogen werden. 

(4) IDer Leiter der Einsatzschule, der Betreu
ungslehrer (§ 12) und nach Möglichkeit auch ein
zelne Seminarlehrer überzeugen sich durch Unter
richtsbesuche von den Fortschritten der Studienre
ferendare und beraten sie. 2Besuche der Seminar
lehrer werden dem Leiter der Einsatzschule änge
kündigt. 

(5) IDie Studienreferendare sollen neben der 
Unterrichtserteilung auch Unterricht des Betreu
ungslehrers und weiterer Lehrer der Einsatzschule 
besuchen; die Zahl der Hospitationsstunden rich
tet sich nach dem Umfang des Einsatzes im eigen
verantwortlichen bzw. zusammenhängenden Un
terricht. 2Das Nähere regelt der Leiter der Einsatz
schule im Einvernehmen mit dem Seminarleiter. 

(6) 1 Die Studienreferendare kommen während 
ihres zweiten Ausbildungsabschnitts in der Regel 
an zehn Tagen zu Seminarveranstaltungen (Semi
nartagen) an die Seminarschule. 2Die Seminartage 
werden in Absprache mit den Einsatzschulen für 

den ganzen zweiten Ausbildungsabschnitt auf be
stimmte und gleichbleibende Wochentage festge
legt. 3Jeweils zwei Seminartage können auch zu 
zweitägigen Seminarveranstaltungen zusammen
gefaßt werdeI1,. 4Für die häusliche Ausbildungsar
beit sollen die Studienreferendare im zweiten Aus
bildungsabschnitt an einem Wochentag von Unter
richtsverpflichtungen freigestellt werden. 

(7) Erkrankungen und Beurlaubungen der Stu
dienreferendare sind der Seminarschule anzuzei
gen. 

§ 19 

Unterrichtsaushilfe 

11m zweiten Ausbildungsabschnitt soll der Stu
dienreferendar über zehn Wochenstunden hinaus 
bis zu sechs weiteren Wochenstunden zur Unter
richtsaushilfe herangezogen werden. 2Das Höchst
maß von 16 Wochenstunden darf mit Rücksicht auf 
die Ausbildung in keinem Fall überschritten wer
den. 3Die Studienreferendare dürfen auch bei Un
terrichtsaushilfen nur in ihren Prüfu:ngsfächern 
eingesetzt werden. 4 Den Studienreferendaren mit 
den Fächern Deutsch, Physik oder Chemie dürfen 
auch im Rahmen einer Unterrichts aushilfe nicht 
mehr als zwei Klassen oder Unterrichtsgruppen im 
Fach Deutsch bzw. Physik bzw. Chemie übertragen 
werden. 5 Ausnahmen bedürfen der vorherigen Ge
nehmigung des Staatsministeriums für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst. 

§ 20 

Erholungsurlaub 

Die Studienreferendare sind hinsichtlich der Ge
währung von Erholungsurlaub Lehrern an öffentli
chen Schulen nach den j'eweils geltenden Bestim
mungen gleichgestellt. 

§ 21 

Anrechnungen auf den Vorbereitungsdienst 

(1) IHauptberufliche Unterrichtstätigkeiten 
nach Bestehen der Ersten Staatsprüfung fi,ir das 
Lehramt an Realschulen oder einer nach Art. 6 
Abs.4 BayLBG anerkannten Staatsprüfung kön
nen bis zu einem Jahr auf den Vorbereitungsdienst 
angerechnet werden, wenn sie für die in § 2 festge
legten Ziele des Vorbereitungsdienstes förderlich 
sind. 2Die Anrechnung wird auf den zweiten Aus
bildungsabschnitt (§ 7 Abs. 03 ) vorgenommen. 

(2) lZeiten einer erfolgreich abgeschlossenen 
Ausbildung für ein anderes Lehramt können im 
Umfarig von höchstens einem Jahr angerechnet 
werden. 2Die Anrechnung wird auf den zweiten 
Ausbildungsabschnitt vorgenommen. 

(3) 1 Über Anträge auf Anrechnung entscheidet 
das Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wis
senschaft und Kunst. 2Sie sind nach einer minde
stens dreimonatigen Teilnahme am Vorbereitungs
dienst dem Seminar lei ter vorzulegen, der sie mit ei
ner Stellungnahme an das Staatsministerium für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst weiter
leitet. 
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§ 22 

Verlängerung des Vorbereitungsdienstes,. 
Wiederholung einzelner Ausbildungsabschmtte 

(1) Übersteigen in einem Ausbildungsabschnitt 
der Urlaub der nicht unter § 20 fällt , oder Krank
heitszeiten 'eines Studienreferendars insgesamt 
den Zeitraum von vier Wochen, so kann bestimmt 
werden, daß die einz~lnen Ausbildungsabschnitte 
ganz oder teilweise wiederholt werden. 

(2) 1 Der Seminarleiter berichtet. dem Staatsmi
nisterium für Unterricht , Kultus, WIssensGhaft und 
Kunst rechtzeitig und äußert sich, ob ,er eine Wie
derholung nach Absatz 1 im Hinblick auf den Aus
bildungsstand des Studienreferendars. für erfor
derlich erachtet. 2Der betreffende StudIenreferen
dar ist dazu zu hören. 3Die Entscheidung trifft das 
Staatsministerium für Unterricht , Kultus, Wissen-
schaft und Kunst. ' 

§ 23 

Seminarbericht 

(1) 1 Üb~r den Verlauf des Vorbereitung.sdien~tes 
eines Ausbildungsjahrgangs legt der Semmarlelter 
dem Staatsministerium für Unterricht, Kultus , 
Wissenschaft und Kunst einen in Zusammenarbeit 
mit den Seminarlehreni erstellten schriftlichen Be
richt vor. 2Dieser besteht aus einem allgemeinen 
Bericht und aus den Fachberichten der Seminar
lehrer. 3Die Fachberichte der Seminarlehrer sind in 
zweifacher Ausfertigung vorzulegen; das Zw~i!
exemplar des Fachberichts wird v?m Staatsmml
sterium für Unterricht, Kultus, WIssenschaft und 
Kunst an den jeweiligen zentralen Fachleiter ge
sandt. 

(2) 1 Innerhalb von zwei M.onaten na~h Absc.hluß 
des Vorbereitungsdienstes emes Ausblldungs]ahr
gangs werden vom Leiter des Stu~iensemi~ars dem 
Staatsinstitut für SchulpädagogIk und Blldu.ng~
forschungein Verzeichnis der Themen der schnfth
chen Hausarbeiten sowie jeweils ein Zweitexem
plar der an diesem Studienseminar gefertigten 
schriftlichen Hausarbeiten zugesandt. 2Das Staats
institut für Schulpädagogik und Bildungsfor-

schung veröffentlicht Listen der in ~en Studiense
minaren behandelten Themen. 3Bel der Auswer
tung der schriftlichen Hausarbeit werden die Urhe
berrechte der Verfasser gewahrt. 4 Den Studienrefe
rendaren steht es frei , ein zusätzlich angefertigtes 
Exemplar seiner schriftlichen Hal:lsarbeit n<:tc~ 
Aushändigung des Prüfungszeugmsses publIZl
stisch auszuwerten oder auswerten zu lassen. 

§ 24 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 1995 in Kraft . 

(2) Gleichzeitig tritt lin~eschadet des Abs~.tzes 3 
die Zulassungs- und Ausblldungsordnung fur das 
Lehramt an Realschulen (ZALR) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. September 1992 (GVBl 
S.469, BayRS 2038-3-4-5- 1- K), geändert durch 
Verordnung vom 24. März 1995 (GVBI S . 159), außer 
Kraft . 

(3) Abweichend von Absatz 1 gilt die bis ein
schließlich 31. August 1995 maßgebende Zulas
sungs- und Ausbildungsordnung für d;;ts ~ehramt 
an Realschulen (ZALR) für folgende StudIenrefe
rendare weiter: 

a) Studienreferendare, die ihre Ausbildung im Fe
bruar und September 1994 begonnen haben, 

b) Studienreferendare, die ihre Ausbildung im Fe
bruar 1995 begon.nen haben, nach Maßgabe der 
Verordnung zur Anderung der Zulassungs- und 
Ausbildungs2 rdnung für das Lehramt an Real
schulen vom 24. März 1995 (GVBl S. 159). 

München, den 31. August 1995 

. Bayerisches Staatsministerium . 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zeh e t mai r , Staatsminister . 
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753-1-9-41-U 

Verordnung 
über die Bestimmung des Landratsamts Kitzingen 

. als zuständige Behörde zur Festsetzung 
eines Wasserschutzgebiets 

für die öffentliche Wasserversorgung 
des Marktes Geiselwind 

Vom 4. September 1995 

Auf Grund des Art. 75 Abs. 3 Satz 1 des Bayeri
schen Wassergesetzes in der Fassung der Bekannt- • 

- machung vom 19. Juli 1994 (GVBI S.822, BayRS 
753-1~U), geändert durch Art. 11 § 3 des Gesetzes 
vom 26. Juli 1995 (GVBI S. 353, BayRS 63 0-9a-F) , 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Lan
desentwicklung und Umweltfragen folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

Das Landratsamt Kitzing~n wird als zuständige 
Behörde für den Erlaß, die Anderung und die Auf
hebung einer Verordnung zur Festsetzung eines 
Wasserschutzgebiets für die öffentliche Wasserver
sorgung des Marktes Geiselwind (Wasserversor
gungsanlage Burggrub "Grundwiesenquelle ") in 
den Gemarkungen Burggrub und Holzberndorf 
(Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Regie
rungsbezirk Unterfranken) und der Gemarkung 
Aschbach (Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Barri
berg, Regierungsbezirk Oberfranken) bestimmt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 4. Sep-
tember 1995 in Kraft. . 

München, den 4. September 1995 

Baye:.;isches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Dr. Thomas Goppel, Staatsminister 
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791-5-15-U 

Verordnung 
über den "Naturpark Altmühltal 

(Südliche Frankenalb)" 

Vom 14. September 1995 

Auf Grund von Art. 11, 45 Abs. 1 Nr.2 , Art. 55 
Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2 Satz 3 
Halbsatz 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes - BayNatSchG - (BayRS 791-
1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. April 
1994 (GVBl S. 299), erläßt das Bayerische Staatsmi
nisterium für Landesentwicklung und Umweltfra
gen folgende Verordnung: 

§ 1 

Schutzgegenstand 

(1) lTeilgebiete der Naturräume "Südliche Fran
kenalb" und "Vorland der Südlichen Frankenalb" 
in der kreisfreien Stadt Ingolstadt und in den 
Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, 
Kelheim, Regensburg, Neumarkt i. d . OPf., Roth, 
Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries wer
den in den in § 2 näher bezeichneten Grenzen als 
Naturpark festgesetzt. 2Das Gebiet hat eine Größe 
von ca. 296 240 Hektar. 

(2) Der Naturpark erhält die Bezeichnung "Na
turpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)" . 

(3) Träger des Naturparks ist der "Verein Natur
park Altmühltal (Südliche Frankenalb) e.v." mit 
Sitz in Weißenburg i. Bay. , 

§ 2 

Naturparkgrenzen 

(1) Die Grenzen des Naturparks sind in einer 
Karte M = 1: 100000, die als Anlage 1 Bestandteil 
dieser Verordnung ist, grob dargestellt. 

(2) lDie gen auen Grenzen des Naturparks sind 
in einer Karte M =1:25000 eingetragen, die beim 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen als oberster Naturschutzbehörde 
niedergelegt ist und auf die Bezug genommen wird. 
2Maßgebend für den genauen Grenzverlauf ist der 
Eintrag in dieser Karte mit der Außenkante des Be
grenzungsstrichs. 3Weitere Ausfertigungen dieser 
Karte befinden sich bei den Regierungen von Ober
bayern und Niederbayern, der Oberpfalz, von Mit
telfranken und Schwaben als höheren N:.atur
schutzbehörden sowie bei der kreisfreien Stadt In
golstadt und den Landratsämtern Eichstätt, Neu
burg-Schrobenhausen, Kelheim, Regensburg, Neu
markt i. d. OPf., Roth, Weißenburg-Gunzenhausen 
und Donau-Ries als unteren Naturschutzbehör
den. 

(3) Die Karten werden bei den in Absatz 2 ge
nannten Behörden archivmäßig verwahrt und sind 
dort während der Dienststunden allgemein zu
gänglich. 

§ 3 

Einteilung des Gebiets 

(1) 1 Innerhalb des Naturparks wird eine Schutz
zone festgesetzt, die die Voraussetzungen eines 
Landschaftsschutzgebiets erfüllt. 2Ihre Grenzen 
sind in der in § 2 Abs.1 genannten Anlage 1 grob 
dargestellt. 

(2) 1 Die genauen Grenzen der Schutzzone sind 
in der in § 2 Abs.2 genannten Karte eingetragen, 
auf die Bezug genommen wird. 2Maßgebend für 
den gen auen Grenzverlauf ist der Eintrag in dieser 
Karte mit der Außenkante des jeweiligen Begren
zungsstrichs . 

§4 

Schutzzweck 

(1) Zweck der Festsetzung des Naturparks ist es, 

. 1. das Gebiet entsprechend dem Pflege- und Ent
wicklungsplan (§ 12 Nr. 1) zu sichern, zu pflegen 
und zu entwickeln, 

2. die Erholungseignung der Teillandschaften auf 
der Basis eines ausgewogenen Naturhaushalts 
und der landschaftlichen Vielfalt zu erhalten 
bzw. wieder herzustellen und ?:u verbessern, 

3. geeignete Landschaftsteile für die Erholung und 
den Naturgenuß zu erschließen und der Allge
meinheit zugänglich zu machen, soweit die Be
lastbarkeit des Naturhaushalts und des Land
schaftsbilds dies zulassen, 

4. den Erholungsverkehr zu ordnen und zu lenken, 

5. an der Erhaltung und Fortentwicklung der 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft als Träger 
der Kulturlandschaft unter Beachtung der Be
lange des Naturschutzes und der Landschafts
pflege mitzuwirken. 

(2) Zweck der Schutzzone ist es, 

1. die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts der 
unterschiedlich strukturierten Teillandschaften 
insgesamt zu erhalten bzw. wiederherzustellen 
und zu verbessern, 

2. das ökologische Wirkungsgefüge der Tal1and
schaften zu erhalten bzw. wieder herzustellen 
und zu verbessern, 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Teil
landschaften mit ihrem jeweils typischen Er
scheinungsbild zu sichern, 

4. eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder 
auszugleichen, 
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5. die Vielfalt an wildwachsenden Pflanzen und 
wildlebenden Tieren sowie deren Lebensgemein
schaften zu sichern, . 

6. erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu verhindern, 

7. die in den Anlagen 1 und 2 zu Art. 6d Abs. 1 Bay
NatSchG oder in § 20c Abs. 1 Nrn. l bis 3 Bun
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) bezeichneten 
ökologisch besonders wertvollen Naß- und 
Feuchtflächen oder Mager- und Trockenstand
orte zu sichern, 

8. ökologisch wertvol'le Lebensräume gegen über
mäßige Freizeitnutzung zu sichern. 

§ 5 

Besondere Vorschriften 

lSoweit für c;las Gebiet des Naturparks beson
dere naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, 
insbesondere solche über Naturschutzgebiete und 
Naturdenkmäler, über den Schutz von Land
schaftsbestandteilen und Grünbeständen oder 
über den Schutz von Naß- und Feuchtflächen oder 
Mager- und Trockenstandorten gemäß Art. 6d 
Abs. l BayNatSchG, bleiben diese unberührt . 
2Gleiches gilt , wenn künftig besondere natur
schutzrechtliche Vorschriften erlassen werden. 

§ 6 

Verbote 

(1) In der Schutzzone sind alle Handlungen ver
boten, die den Charakter des Gebiets verändern 
oder dem in § 4 Abs.2 genannten besonderen 
Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere alle 
Handlungen, die geeignet sind, die Leistungsfähig
keit des Naturhaushalts, das Landschaftsbild, den 
Naturgenuß oder den Zugang zur frei~n Natur zu 
beein träch tigen. 

(2) In den in Anlage 2 zu dieser Verordnung be
zeichneten Tallandschaften der Schutzzone ist es 
daher verboten, 

1. auf den Taleinhängen und 'Falsohlen Maßnah
men vorzunehmen, die Röhrichte, Quellbereiche, 
naturnahe und unverbaute Bach- und Flußab
schnitte oder Auwälder gemäß § 20c Abs. 1 Nrn. 1 
und 3 BNatSchG zerstören, beschädigen, nach
haltig stören oder deren charakteristischen Zu
stand verändern können, 

2. die bisherige Bodengestalt der Taleinhänge und 
das natürliche Kleinrelief der Talsohlen durch 
Aufschüttungen, Abgrabungen oder in sonstiger 
Weise wesentlich zu verändern, 

3. auf den Gewässern Boot zu fahren (ausgenom
men auf der Altmühl), 

4. in den in Anlage 3 zu dieser Verordnung bezeich
neten Altwasserarmen der Altmühl und ökologi
schen Ausgleichs- und Ersatzflächen des Main
Donau-Kanals zu fischen; ausgenommen ' sind 
Fischereiberechtigte oder Fischereipächter, die 
zur Ausübung des Fischereirechts unmittelbar 
selbst befugt sind, oder Inhaber von Jahreser
laubnisscheinen, 

5. außerhalb behördlich zugelassener Start- und 
Landeplätze auf den Taleinhängen und Talsoh
len Flugmodelle mit Motor Zu betreiben oder mit 
anderen Luftfahrzeugen zu starten oder zu lan-
den. . 

§ 7 

Erlaubnis 

(1) Der Erlaubnis bedarf, wer beabsichtigt, in
nerhalb der Schutzzone 

1. bauliche Anlagen aller Art im Sinn der Bayeri
schen Bauordnung (BayBO) zu errichten, zu er
wei tern oder ihre ä ußere Gestaltung wesen tlich 
zu ändern, auch wenn sie einer baurechtlichen 
Genehmigung nicht bedürfen ; hierzu zählen 
insbesondere 

a) Gebäude aller Art (Art. 2 Abs. 2 BayBO), Ver
kaufs- und Ausstellungsstände, Automaten, 

b) Einfriedungen aller Art (ausgenommen sok
kellose Weide- und Forstkulturzäune ohne 
Verwendung von Beton), 

2. die bisherige Bodengestalt durch Aufschüttun
gen, Abgrabungen oder in sonstiger Weise we
sentlich zu verändern, soweit das Vorhaben 
nicht unter das Verbot des § 6 Abs. 2 Nr. 2 fällt, 

3. Straßen, Wege, Plätze oder Park-, Camping-, 
Sport-, Spiel- oder Badeplätze oder ähnliche 
Einrichtungen zu errichten oder wesentlich zu 
ändern, 

4. Maßnahmen vorzunehmen, die Röhrichte , 
Quellbereiche, naturnahe und unverbaute 
Bach- und Flußabschnitte oder Auwälder ge
mäß § 20cAbs.l Nrn. l und 3 BNatSchGzerstö
ren, beschädigen, nachhaltig stören oder deren 
charakteristischen Zustand verändern können, 
soweit das Vorhaben nicht unter das Verbot des 
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 fällt, 

5. Gewässer, deren Ufer, den Zulauf oder den Ab
lauf des Wassers oder den Grundwasserstand 
zu verändern oder neue. Gewässer herzustellen, 

6. Naß- und Feuchtwiesen umzubrechen oder 
durch Dränung oder Gräben zu entwässern 
oder trockenzulegen, 

7. Dauergrünland der Talsohlen in Ackerland um
zuwandeln, 

8. landschaftsbestimmende Bäume, Hecken öder 
sonstige Gehölze außerhalb des Waldes oder 
Felsblöcke zu beseitigen~ 

9. auf den Taleinhängen und Talsohlen der in An
lage 2 zu dieser Verordnung bezeichneten Tal
landschaften Erstaufforstungen vorzunehmen, 

10. ober- oder unterirdisch geführte Draht-, Ka
bel- oder Rohrleitungen zu verlegen oder Ma
sten und Unterstützungen aufzustellen (ausge
nommen nicht ortsfeste Anlagen zur Bereg
nung von Sonderkulturen und zur Versorgung 
von Weidevieh mit Wasser und Zuleitungen zu 
elektrischen Weidezäunen), 

11. außerhalb von Straßen, Wegen oder Plätzen mit 
Kraftfahrzeugen aller Art zu fahren, diese dort 
abzustellen oder Verkaufswagen aufzustellen 
(ausgenommen zur land- und forstwirtschaft-
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lichen Bewirtschaftung sowie für Fischereibe
rechtigte oder Fischereipächter, die zur Aus
übung des Fischereirechts unmittelbar selbst 
befugt sind, und für Inhaber von Jahreserlaub
nisscheinen), 

12. auf anderen als den hierfür behördlifh zugelas
senen Plätzen zu zelten, Wohnwagen abzustel
len, dies zu gestatten oder im Rahmen der Erho
lungsnutzung offene Feuer zu entzünden oder 
zu unterhalten .. 

(2) 1 Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Vor
haben keine der in § 6 Abs. 1 genannten Wirkungen 
hervorrufen kann oder diese Wirkungen durch Ne
benbestimmungen ausgeglichen werden können. 
2Wird die Erlaubriis mit Nebenbestimmungen er
teilt, kann eine Sicherheitsleistung verlangt wer
den. 3Die Vorschrift des Art. 6a Abs. 3 BayNatSchG 
über Ersatzmaßnahmen ist entsprechend anzu
wenden. 

(3) Andere Fachbehörden sind zu beteiligen, so
weit deren Belange berührt sind. 

(4) Soweit Entscheidungen über Erlaubnisse 
oder Befreiungen für Pflegemaßnahmen oder für 
eine ordnungsgemäße land-, forst- oder fischerei
wirtschaftliche Bodennutzung erforderlich wer
den, werden Kosten gemäß Art. 54 Abs. 2 BayNat
SchG nicht erhoben. 

§ 8 

Ausnahmen 

Von den Beschränkungen dieser Verordnung 
bleiben ausgenommen 

1. die ordnungsgemäße land-, forst- und fische
reiwirtschaftliche Bodennutzung im Sinn des 
Art. 6 Abs.2 BayNatSchG; unabhängig davon 
gelten jedoch § 6 Abs. 2 Nm. 1 und 2 sowie § 7 
Abs. l Nm. 2 und 4 bis 7, 

2. der Bau von land- oder forstwirtschaftlichen 
Straßen oder Wegen mit einer Fahrbahnbreite 
von nicht mehr als 3,80 m, hergestellt aus natur
raumtypischem Material und ohne Oberflä
chenversiegelung; unabhängig davon gelten je
doch § 6 Abs. 2 Nr. 1 und § 7 Abs. 1 Nr. 4, 

3. der Abbau von Bodenschätzen auf den in den 
. Karten nach § 2 Abs. 1 und 2 gesondert einge

tragenen Flächen; maßgebend für den Grenz
verlauf ist die Karte nach § 2 Abs. 2, 

4. die Aufsuchung und Gewinnung bergfreier Bo
denschätze im Rahmen bereits erteilter Berg
bauberechtigungen, 

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und 
der Fischerei sowie Aufgaben des Jagdschutzes 
und der Fischereiaufsicht; unabhängig davon 
gilt jedoch § 6 Abs. 2 Nr. 4, 

6. Maßnahmen zur Unterhaltung von Straßen, 
Wegen, Gewässern und deren Ufern und Drän
anlagen, 
Maßnahmen des Winterdienstes auf Straßen im 
notwendigen Umfang und zur Verkehrssiche
rung, soweit diese zur Abwehr von Gefahren er
forderlich sind, 
Maßnahmen der Gewässeraufsicht, 

7. der Betrieb, die Instandsetzung und die ord
nungsgemäße Unterhaltung von bestehenden 
Energie-, Wasserversorgungs- oder Entsor
gungsanlagen sowie von bestehenden Fernmel
deanlagen, Betriebsanlagen der Eisenbahn und 
Einrichtungen der Landesverteidigung, 

8. die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände
rung von baulichen Anlagen innerhalb land
wirtschaftlicher Hofstellen sowie von land
oder forstwirtschaftlichen Betriebsgebäuden 
im Außenbereich, 

9. die Nutzungsänderung, der Ersatzbau und die 
angemessene Erweiterung von zulässigerweise 
errichteten Gebäuden, soweit die sonstigen 
Voraussetzungen des § 35 Abs. 4 Baugesetzbuch 
vorliegen, 

10. sonstige, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die
ser Verordnung auf Grund besonderer Gestat
tungen oder bestehender Rechte zulässigen 
Maßnahmen oder mit landesplanerischer Beur
teilung raumgeordneten Vorhaben, 

11. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der 
Schutzzone notwendigen und von den Natur
schutzbehörden angeordneten oder zugelasse
nen Überwachungs- , Schutz- und Pflegemaß
nahmen. 

§ 9 

Befreiung 

Von den Verboten nach § 6 kann gemäß Art. 49 
BayNatSchG im Einzelfall Befreiung erteilt wer
den. 

§ 10 

Entschädigung, Erschwernisausgleich 

(1) Soweit diese Verordnung oder die auf Grund 
dieser Verordnung getroffenen behördlichen Maß
nahmen eine Enteignung darstellen oder einer sol
chen gleichkommen, insbesondere weil sie eine we
sentliche Nutzungsbeschränkung darstellen, ist 
Entschädigung gemäß Art. 36 BayNatSchG zu lei
sten. 

. (2) Die Vorschrift des Art. 36a BayNatSchG über 
Erschwernisausgleich bei Feuchtflächen bleibt un
berührt. 

§11 

Z uständigkei ten 

(1) Für die Erteilung der Erlaubnis und der Be
freiung ist die kreisfreie Stadt bzw. das Landrats
amt als untere Naturschutzbehörde zuständig, in 
deren Bereich das Vorhaben ausgeführt werden 
soll. 

. (2) Bei Vorhaben der Landesverteidigung und 
des Zivilschutzes entscheidet über die Befreiung 
nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 5 BayNatSchG 
das Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen als oberste Naturschutzbehörde. 
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§ 12 

Aufgaben des Naturparkträgers 

Der Träger des Naturparks hat insbesondere 

1. eine Planung zu erstellen, die vor allem die Maß
nahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung 
des Gebiets als eine für die Naturräume typische 
Landschaft und als Erholungsraum enthält 
(Pflege- und Entwicklungsplan), sie umzusetzen 
und bei Bedarf fortzuschreiben; bei der Aufstel
lung oder Fortschreibung sind die von der Pla
nung berührten Träger öffentlicher Belange zu 
beteiligen, 

2. innerhalb von fünf Jahren besonders schutzwür
dige Landschaftsteile zu ermitteln, die unter Be
teiligung der davon berührten Träger öffentli
cher Belange in geeigneter Weise -:- bei land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen durch 
Vereinbarungen - gesichert und entwickelt wer
den sollen, 

3. Maßnahmen des Naturschutzes, insbesondere 
des Schutzes und der Pflege der Pflanzen- und 
Tierwelt, durchzuführen und zu fördern, 

4. das Naturparkgebiet zu erhalten, zu gestalten 
und zu pflegen, insbesondere die Vielfalt, Eigen
art und Schönheit des Landschaftsbilds für die 
Allgemeinheit zu bewahren, 

5. die naturnahe und naturschbnende Erholung im 
Naturpark zu fördern, 

6. die Bevölkerung über die Bedeutung des Natur
parks für Naturschutz und Landschaftspflege 
sowie für die Erholung aufzuklären. 

§ 13 

Ordnungswidrigkei ten 

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 3 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu einhunderttausend Deutsche 
Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig . 

1. den Verboten des § 6 Abs. 2 zuwiderhandelt oder 

2. eine nach § 7 Abs. 1 erlaubnispflichtige Maß
nahme ohne die erforderliche Erlaubnis vor
nimmt. 

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr.6 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu einhunderttausend Deutsche 
Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs
sig einer mit einer Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 oder ei
ner Befreiung nach § 9 verbundenen vollziehbaren 
Auflage nicht nachkommt. 

(3) Die Einziehung von Gegenständen richtet 
sich nach Art. 53 BayNatSchG. 

§ 14 

Inkrafttreten, 
Aufhebung früherer Vorschriften 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1995 in 
Kraft. 

(2) IGleichzeitig treten alle Vorschriften außer 
Kraft, die dieser Verordnung entgegenstehen oder 
entsprechen. 2Insbesondere treten außer Kraft : 

1. Die Anordnung zum Schutze von Landschafts
teilen im Landkreis Hilpoltstein vom 1. März 
1955 (KABl Nr. 8) - nunmehr in den Landkreisen 
Eichstätt (Regierungsbezirk Oberbayern), Neu
markt i. d. OPf. (Regierungsbezirk Oberpfalz), 
Roth und Weißenburg-Gunzenhausen (Regie
rungsbezirk Mittelfranken); 

2. die Kreisverordnung zum Schutze von Land
schaftsteilen im Landkreis Riedenburg vom 
18. Oktober 1961 (KABl Nr. 38), geändert durch 
Verordnung vom 8. Juni 1972 (KABl Nr.24) -
nunmehr in den Landkreisen Eichstätt (Regie
rungsbezirk Oberbayern), Kelheim (Regierungs
bezirk Niederbayern) und Neumarkt i. d. OPf. 
(Regierungsbezirk Oberpfalz). 

München, den 14. September 1995 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung.und Umweltfragen 

Dr. Thomas Goppel, Staatsminister 
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Anlage 2 

(zu § 6 Abs. 2) 

Die Verbote des § 6 Abs. 2 gelten in folgenden Tallandschaften der Schutzzone: . 

- Altmühltal zwischen Treuchtlingen-Dietfurt, 
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, und Kel
heim, Landkreis'Kelheim, 

- Tal der östlichen Rohrach zwischen Heidenheim
Rohrach und Altmühltal bei Treuchtlingen-Wet
telsheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, 

Möhrenbachtal zwischen Treuchtlingen-Gun
delsheim und Altmühltal bei Treuchtlingen, 
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, 

Laubental und Schambachtal zwischen Weißen
burg-Laubenthal und Altmühltal bei Treuchtlin
gen-Schambach, Landkreis Weißenburg-Gun
zenhausen, 

- Gailachtal zwischen Monheim-Warching, Land
kreis Donau-Ries, und Altmühltal bei Mörns
heim, Landkreis Eichstätt, 

- Rieder Tal zwischen Wellheim-Konstein und Alt
mühltal bei Dollnstein, Landkreis Eichstätt, 

- Schuttertal zwischen Wellheim, Landkreis Eich
stätt, und Einmündung des Hüttinger Bachs 
nördlich von Neuburg-Bergen , Landkreis Neu
burg-Schrobenhausen, mit Tal des Hüttinger 
Bachs zwischen Rennertshofen-Ellenbrunn und 
Schuttertal, Landkreis Neuburg-Schrobenhau
sen, 

- Kindertal zwischen Adelschlag-Ochsenfeld und 
Eichstätt-Wasser:zell, Landkreis Eichstätt, 

- Pfünzer Tal östlich von Adelschlag bis Altmühl
tal bei Walting-Pfünz, Landkreis Eichstätt , 

- Affental zwischen Schönem Haartal westlich 
von Walting-Affenthal und Altmühital bei Wal
ting, Landkreis Eichstätt, 

Schambachtal zwischen Lachengrund südlich 
von Kipfenberg-Schambach und Altmühltal bei 
Kipfenberg-Arnsberg, Landkreis Eichstätt, 

- Birktal zwischen Heiligengrund und Altmühltal 
bei Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, 

- Anlautertal zwischen Nennslingen, Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen, und Altmühltal bei 
Kinding, Landkreis Eichstätt, mit Morsbachtal 
zwischen Titting-Morsbach und Anlautertal, 
Landkreis Eichstätt, . 

Schwarzachtal zwischen Greding-Großhöbing, 
Landkreis Roth, und Altmühltal bei Kinding, 
Landkreis Eichstätt, mit Agbachtal zwischen 
Greding-Herrnsberg und Greding, Landkreis 
Roth, und Heimbachtal zwischen Brunntal, 
Landkreis Roth, und Schwarzachtal, Landkreis 
Eichstätt, 

- Sulztal zwischen ' nördlicher Naturparkgrenze 
bei Berching-Breitenfurt, Landkreis Neumarkt 
i. d . ORf. , und Altmühltal bei Beilngries, Land
kreis Eichstätt, 

- Tal der Weißen-/Unterbürger Laaber zwischen 
nördlicher Naturparkgrenze bei Berching-Bier
mühle und Altmühltal bei Dietfurt a. d. Altmühl, 
Landkreis Neumarkt i. d. OPf., 

Tal der Wissinger-/Breitenbrunner Laaber zwi
schen nördlicher Naturparkgrenze bei Seubers
dorf-Wissirig und Tal der Weißen Laaber bei 
Dietfurt a. d. Altmühl, Landkreis Neumarkt 
i. d. OPf. , 

Schambachtal zwischen Altmannstein-Scham
haupten, Landkreis Eichstätt, und Altmühltal 
bei Riedenburg, Landkreis Kelheim. 
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Anlage 3 

(zu § 6 Abs. 2 Nr. 4) 

Das Verbot, zu fischen, gilt in der Schutzzone außerhalb der Ortslagen 

1. in den AltwasserarmeIi der Altmühl 

- oberhalb von Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzen
hausen, 

- westlich von Dollnstein-Hagenacker, oberhalb von Dollnstein 
und bei Dollnstein-Breitenfurt, Landkreis Eichstätt, 

- bei Eichstätt-Wasserzell und bei Eichstätt-Landershofen, 
Landkreis Eichstätt, 

- bei Walting-Pfünz, Landkreis Eichstätt, 

- bei Kinding, Kinding-Unteremmendorf und oberhalb von 
Kinding-Kratzmühle, Landkreis Eichstätt, 

- bei Dietfur t-Töging, Landkreis Neumarkt i. d. OPf, 

2. in den Ersatzflächen entlang des Main-Donau-Kanals (nach Ka
nal-Kilometer) 

Nr. km Lage 

- im Landkreis Neumarkt i . d. OPf. -

1,2 118, 120 nördlich von Berching 

3 125 b ei Berching-Plankstetten 

- im Landkreis Eichstätt -

4 126- 128 nördlich von Beilngries 

- im Landkreis Neumarkt i . d . OPf. -

5 137 ,5 bei Dietfurt a . d . Altmühl 

6 138 bei Dietfurt a. d . Altmühl 

7 139 bei Dietfurt-Einsiedel 

- im Landkreis Kelheim-

8-10 141-141,3 oberhalb von Riedenburg-Meihern 

11-13 142-142,5 bei Riedenburg-Meihern 

14 143 bei Riedenburg-Deising 

15 144 oberhalb von Riedenburg-Untereggersberg 

16-18 145 gegenüber von Riedenburg-Untereggersberg 

19-21 145,5 unterhalb von Riedenburg-Untereggersberg 

22-24 147 bei Riedenburg-Oberhofen 

25 148 bei Riedenburg-Gundlfing 

26 154 unterhalb von Riedenburg-Aicholding 

27 157 ,5 unterhalb von Riedenburg-Einthal 

28 158 bei Riedenburg-Pillhausen 

29 159 beim Felsenhäusl in Essing 

30 160 b ei Essing-Weihermühle 

31-34 i62-163 bei Essing-Schellneck 

35 163,5 unterhalb der alten Schleuse in Essing 

36-37 166,5-167 bei Kelheim . 
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2038-3-2-1-1 

Verordnung 
zur Änderung der 

Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungsdienst 

Vom 18. September 1995 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2, Art. 115 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes 
(BayBG) und Art. 16 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen 
Beamtenfachhochschulgesetzes (BayBFHG) erlas
sen die Bayerischen Staatsministerien des Innern, 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten, für Landes
entwicklung und Umweltfragen und die Staatsmi
nisterin für Bundesangelegenheiten im Einverneh
men mit dem Bayerischen Staatsministerium der 
Finanzen und dem Landespersonalausschuß fol
gende Verordnung: 

§ 1 

Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs
ordnung für den gehobenen nichttechnischen Ver
waltungsdienst (ZAPOgVD) vom 20 . August 1990 
(GVBl S. 348, BayRS 2038-3-2-1-1) wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 Abs.1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

,, 1. in den Geschäftsbereichen der Staatsmini
st'erien des Innern, 

für Unterricht, Kultus , Wissenschaft und 
Kunst, 

für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, 

für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten, 

für Landesentwicklung und Umweltfragen 
und 

bei der Staatsministerin für Bundesangele
genheiten;" 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,1 Der Vorbereitungsdienst umfaßt ein Fach
studium von 21 Monaten und ein berufsprak
tisches Studium von 15 Monaten." 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte "mit 
praxisbezogenen Lehrveranstaltungen " ge
strichen. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,, (3) IDas Fachstudium umfaßt minde
stens 2 2.00 Unterrichtsstund:~n . 2Ein ange
messener Teil davon ist als Ubungen abzu
halten. " 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) 1 Fachstudium und berufspraktisches 

Studium werden in folgenden Ausbildungs
abschnitten durchgeführt: 

l. Erster Fachstudien-
abschnitt sieben Monate, 

2. Einführungspraktikum vier Monate, 

3. Zweiter Fachstudien-
abschnitt drei Monate, 

4. Hauptpraktikum I fünf Monate, 

5. Dritter Fachstudien-
abschnitt fünf Monate, 

6. Hauptpraktikum II drei Monate, 

7. Vierter Fachstudien-
abschnitt sechs Monate, 

8. Abschlußpraktikum drei Monate. 

2Die Ausbildung beginnt am 1. Oktober." 

e) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) lAuf das berufspraktische Studium 
des Vorbereitungsdienstes können von der 
Ernennungsbehörde Zeiten einer prakti
schen Tätigkeit , die dem Ziel des Vorberei
tungsdienstes dienen (§ 19 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
LbV) , bis zu höchstens elf Monaten ange
rechnet werden. 2Die Anträge sind von den 
Studierenden spätestens innerhalb von vier 
Monaten nach Beginn der Ausbildung zu 
stellen; über sie ist spätestens fünf Monate 
n a ch Beginn der Ausbildung zu entscheiden. 
3Die Studierenden setzen nach dem Ersten 
Fachstudienabschnitt die Ausbildung in ei
nem auf vier Monate verkürzten Dritten 
Fachstudienabschnitt des vorhergehenden 
Studienjahrgangs fort , kehren danach in den 
Zweiten Fachstudienabschnitt ihres Stu
dienjahrgangs zurück und wechseln nach 
Ablegung der Zwischenprüfung in den vor
hergehenden Studienjahrgang. " 

f) Absatz 6 wird aufgehoben. 

g) Der bisherige Absatz 7 wird neuer Absatz 6. 

3. In § 8 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "und an 
den praxisbezogenen Lehrveranstaltungen" 
gestrichen. 

4. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird der Einschub ,,- mit Aus
nahme der praxisbezogenen Lehrveranstal
tungen -" gestrichen. 
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b) In Satz 4 werden die Worte "Einführungs
und Hauptpraktikum " durch die Worte 
"Einführungspraktikum, Hauptpraktiken I 
und II sowie zum Abschlußpraktikum " er
setzt. 

5. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: . 

aa) Nach dem Wort "Hauptpraktikum" wird 
"II" eingefügt. 

bb)Das Klammerzitat erhält folgende Fas
sung: ,, (§ 32 Abs. 1 Satz 2)" 

b) Absati 5 wird aufgehoben. 

6. In § 12 Nr. 1 werden die Worte "und der praxis
bezogenen Lehrveranstaltungen des berufs
praktischen Studiums" gestrichen. 

7. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absa tz 2 werden die Worte "mindestens 2 0 
und höchstens 25" durch die Worte "minde
stens 15 und höchstens 20" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte "Prü
fungsvergünstigungen und Prüfungserleich
terungen" durch die Worte "den Nachteils-
ausgleich " ersetzt. . 

8. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1.1 werden vor dem Komma 
die Worte 

"einschließlich Methodik und Technik 
geistiger Arbeit" eingefügt. 

bb)In Nummer 1.4 werden die Worte 

" Zustellungs- -und Vollstreckungsrecht, " 
gestrichen. 

ce) der Klammerzusatz " (ohne kommunales 
Wirtschaftsrecht)" wird in Nummer 1.5 
gestrichen. 

dd)Nummer 1.8 erhält folgende Fassung: 

,, 1.8 Recht der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung sowie Grundzüge des 
Ordnungswidrigkeitenrechts mit 
Bezügen zum Strafrecht," 

ee) In Nummer 1.13 wird der Strichpunkt 
durch ein Komma ersetzt und folgende 
Nummer 1.14 angefügt: 

,, 1.14 Formen des Verwaltungshandelns 
einschließlich Zustellungs- und 
Vollstreckungsrecht ;" 

ff) In Nummer 2.1 wird das Wort" volkswirt
schaftliche" durch die Worte "volks- und 
finanzwirtschaftli ehe" ersetzt. 

gg)In Nummer 2.2 werden die Worte "Grund
lagen der öffentlichen Finanzwirtschaft," 
gestrichen. 

hh)In Nummer 3.5 werden die Worte "Vor
trags-, Verhandlungs- und Diskussions
technik. " angefügt. 

ii) Nummer 3.6 wird aufgehoben. 

kk)Nummer 4 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 2 
und erhält folgende Fassung: 

,,(2) lFür die Studierenden der Staats
forstverwaltung entfallen die in Absatz 1 
Nrn. 1.9, 1.12,2.2 und 2.3 genannten Studien
fächer. 2Aus dem Studienfach nach Absatz 1 
Nr.16 ist nur das Verwaltungskostenrecht, 
aus dem Studienfach nach Absatz 1 Nr.18 ist 
nur das Recht der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung Gegenstand der fachtheoreti
schen Ausbildung. 3Zusätzliche Studienfä
cher sind 

1.15 forstliches Arbeits- und Tarifrecht so
wie Grundzüge des Sozialversiche
rungsrech ts, 

1.16 Forst- und Jagdrecht, 

2.6 Forstbetriebslehre einschließlich der 
forsttechnischen Grundbegriffe und des 
forstlichen Liegenschaftswesens, 

2.7 forstliches Rechnungswesen, Betriebs
buchhaltung, Betriebsanalyse, 

3.7 Einführung in die Informationstechnik 
in der Staatsforstverwaltung. " 

d) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) lAus den Studienfächern werden 
nach der Zwischenprüfung Studienschwer
punkte mit jeweils zwischen 250 und 350 
Lehrveranstaltungsstunden gebildet. 2Die 
Dienstherren haben sich bis zum Ende des 
Einführungspraktikums im Benehmen mit 
ihren Studierenden für einen der im Stu
dienplan festgelegten Schwerpunktbereiche 
zu entscheiden. 3Die Bayerische Beamten
fachhochschule - Fachbereich Allgemeine 
Innere Verwaltung - kann die Durchführung 
eines Studienschwerpunkts von einer Min
destbeteiligung der Studierenden abhängig 
machen." 

e) In Absatz 4 wird nach "Nr. 2.4 " "bzw. Nr. 2.5" 
eingefügt und der Einschub ,,- unbeschadet 
der Regelung im Absatz 2 Satz 2 -" gestri
chen. . 

f) Absatz 5 wird aufgehoben. 

g) Der bisherige Absatz 6 wird neuer Absatz 5 ; 
er erhält in Satz 2 folgende Fassung: 

,,2In der Studienfachgruppe Recht sollen ins
besondere Rechtsanwendung, Sinn, Zweck 
und Systematik der Gesetze gelehrt werden 
und es soll zur Förderung des Verständnisses 
auf die zugrundeliegenden Lebenssachver
halte abgestellt werden." 

9. Dem § 16 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Mit Zustimmung des Dienstherrn können bis 
zu drei Monate des berufspraktischen Stu
diums auch bei einem privatwirtschaftlichen 
Unternehmen oder einer geeigneten Stelle im 
Ausland abgeleistet werden. " 

10. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 13 werden die Worte "Wissen
schaft und Kunst" durch die Worte "Unter..: 
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richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst" er
setzt. 

b) Nummer 7 wird aufgehoben. 

c) Nummer 8 wird neue Nummer 7. 

. 11. In § 20 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "Einfüh
rungs- und des Hauptpraktikums" durch die 
Worte "Einführungspraktikum und der Haupt
praktika I und H" ersetzt. 

12. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert : 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,1 Die Studierenden haben unter Aufsicht 
in einer Bearbeitungszeit von jeweils drei 
Stunden fünf schriftliche Aufgaben aus 
den bis zum Prüfungstermin vermittel
ten Studienfächern der Studienfach
gruppen des § 15 Abs. 1 - unter Berück
sichtigung der Regelung des § 15 Abs. 4-
zu fertigen, und zwar: drei Aufgaben aus 
den Studienfächern der Studienfach
gruppe des § 15 Abs. 1 Nr. 1 sowie zwei 
Aufgaben aus den Studienfächern der 
Studienfachgruppen des § 15 Abs. 1 
Nrn. 2 und 3" . 

bb)Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. _ 

ce) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden 
Sätze 2 und 3. 

b) Absatz 4 Satz 1 Nr.2 letzter Halbsatz erhält 
folgende Fassung: 

"die fehlenden Aufgaben sind nachzuholen. " 

13. § 24 erhält folgende Fassung: 

,,§ 24 

Aufgaben des Prüfungsausschusses 

Neben den Aufgaben nach der Allgemeinen 
Prüfungsordnung hat der Prüfungsausschuß 
insbesondere die Schwerpunkte der Prüfungs
aufgaben zu bestimmen (§ 21 Abs. 3 Satz 1, § 30 
Abs. 1) und die Festlegungen nach § 30 Abs. 2 zu 
treffen." 

14. § 26 wird wie folgt geändert : 

a) In Absatz 1 werden vor dem Punkt die Worte 
"dessen Leiter vom Fachbereichsleiter im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
des Innern zu bestellen ist" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Nr.3 wird das Wort "Prüfungs
vergünstigungen" durch das Wort "Nach
teils ausgleich " ersetzt. 

15. § 28 Abs. 2 Satz 6 erhält folgende Fassung: 

,, 6Sind Prüfungsteilnehmer der StaatsfOrstver
waltung zu prüfen, muß im Hinblick auf die Re
gelungen des § 31 Abs. 4 Satz 2 ein Mitglied der 
jeweiligen Prüfungskommission der Staats
forstverwaltung oder dem Kreis der hauptamt
lich Lehrenden mit entsprechenden Fachkennt
nissen angehören. " 

16. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
"Studierende" die Worte " und hauptamtlich 
Lehrende" eingefügt. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Iprüfungsfächer sind die in § 15 
Abs. 1, 3 und 4 genannten Studienfächer. 
2Für die Prüfungsteilnehmer der Staats
forstverwaltung sind die Bestimmungen des 
§ 15 Abs. 2 zu berücksichtigen. " 

.17. § 30 erhält folgende Fassung: 

,,§ 30 

Schriftliche Prüfung 

(1) 1 In der schriftlichen Prüfung haben die 
Prüfungs teilnehmer unter Aufsicht in einer Be
arbeitungszeit von jeweils fünf Stunden im 
Rahmen der Prüfungsfächer ,nach § 29 Abs.4 
acht Aufgaben zu fertigen, davon 

1. eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt aus dem 
Studienfach 1.5, 

2. zwei Aufgaben aus dem nach § 15 Abs. 3 ge-
wählten Studienschwerpunkt. 

2Von den übrigen Aufgaben müssen mindestens 
drei Aufgaben den Schwerpunkt aus Studien
fächern der Studienfachgruppe 1 zum Gegen
stand haben; die Studienfächer der Studien
fachgruppen 2 und 3 müssen den Schwerpunkt 
mindestens einer der beiden restlichen Aufga
ben bilden. 3Gehört das · Studienfach 3.3 zu ei
nem Studienschwerpunkt, so können die Auf
gaben auch am Gerät gestellt werden. 

(2) Für die Prüfungsteilnehmer der Staats
forstverwaltung sind im Rahmen von Absatz 1 
Satz 2 besondere Aufgaben zu stellen, soweit 
das erforderlich ist, um den in § 15 Abs. 2 Sätze 1 
und 2 genannten Stoffbeschränkungen Rech
nung zu tragen. 

(3) IDie Aufgaben sind in der Regel an auf
einanderfolgenden Arbeitstagen zu fertigen. 
2An jedem Tag darf nur eine Aufgabe gestellt 
werden." 

18. § 31 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach ,, § 29Abs. 4" die Worte 
"und unter Berücksichtigung des gewählten 
Studienschwerpunkts" eingefügt. 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Für die Prüfungs teilnehmer der Staats
forstverwaltung muß eine der Einzelnoten 
aus den Studienfächern ihres Studien
schwerpunkts erteilt wer.den. " 

c) Satz 3 wird aufgehoben. 

19. § 32 Abs.l erhält folgende Fassung: 

,,(1) 1 Zur Anstellungsprüfung ist zugelassen, 
wer 

1. die Zwischenprüfung bestanden hat und 

2. vor Abschluß des mündlichen Prüfungsteils 
(§ 29 Abs. 3) den Vorbereitungsdienst oder 
die Einführungszeit abgeleistet hat. 

2Das gilt nicht, wenn die Ausbildungsleitstelle 
spätestens innerhalb von zwei Monaten nach 
Abschluß des Hauptpraktikums II dem Prü
fungsamt auf Grund des zusammenfassenden 
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Befähigungsberichts (§ 20 Abs. 2 Satz 3) mit
teilt, daß ein Prüfungsbewerber das Ziel des be
rufspraktischen Studiums nicht erreicht hat. " 

20 . In § 39 Abs.l Satz 1 werden die Worte "und zu 
den praxisbezogenen Lehrveranstaltungen des 
berufspraktischen Studiums" gestrichen. 

§ 2 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1995 in 
Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 1 Nr. 2 
Bu~hst . e am 1. Oktober 1996 in Kraft. 

(3) '1 Wer die Ausbildung vor dem 1. Dezember 
1994 begonnen hat, setzt die Ausbildung nach den 
bisherigen Vorschriften fort und wird danach ge
prüft. 2Dies gilt nicht für Anwärter, deren Vorberei
tungsdienst vor Ablegung der Zwischenprüfung 
um ein Jahr verlängert wurde (§ 11 Abs. l Nr. l). 
3Werden in den Fällen des Satzes 1 Ausbildung und 
Anstellungsprüfung nicht spätestens bis zum 
31. Dezember 1998 abgeschlossen, bestimmt das 
Staatsministerium des 1nnern, wie die Ausbildung 
zu beenden ist. 

(4:) 1 Auf die zum Aufstieg zugelassenen Beamten 
des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdien
stes sind die Bestimmungen des Absatzes 3 sinn
gemäß anzuwenden. 2 Abweichend von § 8 Abs. 1 
Satz 2 ZAPOgVD vom 20 . August 1990 (GVBl S . 348, 
BayRS 2038-3-2-1-1) können Teilnehmer am Zu
lassungsverfahren 1995 innerhalb von 24 Monaten 
mit der Einführung beginnen. 

München, den 18. September 1995 

Bayerisches Staats ministerium des Innern 

Dr. Günther Beckstein , Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair , Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und 'Thchnologie 

Dr. Otto Wiesheu, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Reinhold Bocklet , Staatsminister 

Bayerisches Staats ministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Dr. Thomas Go p pe I , Staatsminister 

Bayerische Staatsministerin 
für Bundesangelegenheiten 

Prof. Ursula Männle 
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2210-4-1-6-2-K 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Vorlesungs-, 
Prüfungs- und Ferienzeit 

an den Fachhochschulen in Bayern 

Vom19. September 1995 

Auf Grund des Art. 70 Abs.2 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes erläßt das Bayerische Staatsmi
nisterium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und 
Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 4 der Verordnung über die Vorlesungs-, Prü
fungs- und Ferienzeit an den Fachhochschulen in 
Bayern vom 10. Oktober 1983 (GVBI S. 797, BayRS 
221O-4-1-6-2-K), geändert durch Verordnung vom 
4. September 1986 (GVBl S. 318), wird wie' folgt ge
ändert: 

1. Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) An der Abteilung Neu-Ulm der Fach
hochschule Kempten - Neu-Ulm richten sich Se
mesterbeginn und -ende sowie die Vorlesungs-, 
Prüfungs- und Ferienzeit nach § 30 Sätze 1 und 3 
des Gesetzes über die Fachhochschulen im 
Lande Baden-Württemberg in der Fassung vom 
10. Januar 1995 (Gesetzblatt für Baden-Würt
temberg S.73) in Verbindung mit der Verwal
tungsvorschrift des Ministeriums für Wissen
schaft und Kunst Baden-Württemberg vom 
11. Juli 1983 (Amtsblatt für Wissenschaft und 
Kunst S.390), wieder in Kraft gesetzt mit Ver
waltungsvorschrift vom 15. November 1985 
(Amtsblatt für Wissenschaft und Kunst 1986, 
S. 2), in der jeweils gültigen Fassung." 

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1995 in 
Kraft. 

München, den 19. September 1995 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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2210-4-2-3-K 

Verordnung 
zur Änderung der 

Studien- und Prüfungsordnung 
für das Grundstudium 

des Studiengangs Betriebswirtschaft 
an den Fachhochschulen Deggendorf, Hof, Ingolstadt 

und der Abteilung Neu-Ulm 
der Fachhochschule Kempten - Neu -Ulm 

Vom 21. September 1995 

Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 Nr.3 und Abs. 3 des 
Gesetzes über die Errichtung der Fachhochschulen 
Amberg-Weiden, Deggendorf, Hof und Ingolstadt 
sowie der Abteilungen Aschaffenburg der Fach
hochschule Würzburg-Schweinfurt und Neu-Ulm 
der Fachhochschule Kempten vom 28 . April 1994 
(GVBI S. 292, BayRS 2210-4-2-K) erläßt das Baye
rische Staatsministerium für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Di.e Studien- und Prüfungs ordnung für das 
Grundstudium des Studiengangs Betriebswirt
schaft an den Fachhochschulen Deggendorf, Hof, 
Ingolstadt und . der Abteilung Neu-Ulrn der Fach
hochschule Kempten - Neu-Ulm vom 21. Septem
ber 1994 (GVBI S . 961, BayRS 2210-4-2-3-K) wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift der Verordnung und in § 1 
werden nach den Worten. "an den Fachhochschu
len" die Worte "Amberg-Weiden," eingefügt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert : 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Prüfungsausschuß, Prüfungskommission 
(zu §§ 5 und 6 RaPO) ". 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) 1 Die Prüfungskommission für den 
Studiengang Betriebswirtschaft an den Fach-

hochschulen Ingolstadt und Kempten - Neu
Ulm, Abteilung Neu-Ulm, übernimmt auch 
die Aufgaben des Prüfungsausschusses. 2Bei 
den übrigen Fachhochschulen wird ein Prü
fungsaussch~ß mit einem Vorsitzenden und 
zwei weiteren Mitgliedern gebildet." 

De9- § 13 wird folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Wird eine hochschuleigene Studien- und Prü
fungsordnung erlassen, tritt diese Verordnung für 
die betreffende Fachhochschule zu dem Zeitpunkt 
außer Kraft, zu dem die hochschuleigene Studien
und Prüfungs ordnung in Kraft tritt. " 

4. Die Anlage 1 (Übersicht über die Fächer und Lei
stungsnachweise des Grundstudiums) erhält die 
Fassung der Anlage zu dieser Verordnung. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1"995 in 
Kraft. 

München, den 21. September 1995 

Bayerisches Staats ministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

In Vertretung 

Rudolf K li n ger , Staatssekretär 



Ü
b

er
si

ch
t 

ü
b

er
 d

ie
 F

äc
h

er
 u

n
d

 L
ei

st
u

n
gs

n
ac

h
w

ei
se

 d
es

 G
ru

n
d

st
u

d
iu

m
s 

1.
 T

h
eo

re
ti

sc
h

e 
S

tu
d

ie
n

se
m

es
te

r 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

L
fd

.N
r.

 
F

äc
h

er
 

S
W

S
 

A
rt

 d
er

 L
V

 
P

rü
fu

n
g

en
 

E
n

d
n

o
te

n
b

il
d

en
d

e 
L

N
!)

 

A
rt

 u
n

d
 D

au
er

 in
 M

in
I)

 
Z

V
 

1 
G

ru
n

d
la

g
en

 d
er

 B
W

L
 

44
) 

S
U

 
sc

h
rP

 9
0

-1
2

0
 

-
-
-

-
-
-

2 
F

in
an

z-
u

n
d

 In
ve

st
it

io
ns

w
ir

ts
ch

af
t 

64
) 

S
U

 
sc

h
rP

 9
0-

12
0 

-
-
-

-
-
-

. 
3 

M
ar

k
et

in
g

 
44

) 
S

U
 

sc
h

rP
 9

0
-1

2
0

 
-
-
-

-
-
-

4 
M

at
er

ia
l-

u
n

d
 F

er
ti

g
u

n
g

s-
4 

S
U

,Ü
 

sc
h

rP
 9

0
-1

2
0

 
-
-
-

-
-
-

w
ir

ts
ch

af
t 

, 

5 
P

er
so

n
al

fü
h

ru
n

g
 

4 
S

U
,Ü

 
sc

h
rP

 9
0-

12
0 

-
-
-

-
-
-

6 
O

rg
an

is
at

io
n

 
4 

S
U

,Ü
 

-
-
-

-
-
-

S
tA

 (o
d

er
 R

ef
.)

 u
n

d
 K

l 

7 
D

at
en

v
er

ar
b

ei
tu

n
g 

6 
S

U
, Ü

,P
r 

-
-
-

-
-
-

S
tA

 (o
d

er
 R

ef
.)

 u
n

d
 K

l 
. 

8 
B

u
ch

fü
h

ru
n

g
 u

n
d

 B
il

an
zi

er
u

n
g

 
44

) 
S

U
,Ü

 
sc

h
rP

 9
0

-1
2

0
 

-
-
-

9 
K

o
st

en
-

u
n

d
 L

ei
st

u
n

g
sr

ec
h

n
u

n
g

 
6 

S
U

,Ü
 

sc
h

rP
 9

0
-1

2
0

 
-
-
-

-
-
-

10
 

W
ir

ts
ch

af
ts

m
at

h
em

at
ik

 
44

) 
S

U
,Ü

 
sc

h
rP

 9
0

-1
2

0
 

-
-
-

-
-
-

. 
11

 
B

et
ri

eb
ss

ta
ti

st
ik

 
64

) 
S

U
,Ü

 
sc

h
rP

 9
0-

12
0 

-
-
-

-
-
-

12
 

G
ru

n
d

la
g

en
 d

er
 V

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
ts

-
6 

S
U

,Ü
 

sc
h

rP
 9

0-
12

0 
-
-
-

-
-
-

le
h

re
 

13
 

W
ir

ts
ch

af
ts

p
ri

 v
a t

re
ch

 t 
8 

S
U

,Ü
 

sc
h

rP
 9

0-
12

0 
L

N
!)

 
-
-
-

14
 

W
ir

ts
ch

af
ts

en
g

li
sc

h
 3)

 
8 

S
U

,Ü
 

-
-
-

-
-
-

I 
K

l u
. 

1 
m

d
l.

L
N

 
o

d
e
r2

K
l 

15
 

A
ll

ge
m

ei
nw

is
s.

 W
ah

lp
fl

ic
h

tf
ac

h
 

2 
S

U
,Ü

 
-
-
-

-
-
-

K
16

0-
12

0 

16
 

F
ac

h
b

ez
o

g
en

e 
W

ah
lp

fl
ic

h
tf

äc
h

er
 

4 
S

U
,Ü

 
sc

h
rP

 9
0

-1
2

0
 

-
-
-

-
-
-

o
d

er
m

d
lP

2
0

 

8 

E
rg

än
ze

n
d

e 
R
e
g
e
l
u
n
g
~
n
 

-
-
-

--
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2)
 

2
) 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2)
 

-
-
-

-
-
-

~ 

-
l 

Q
 
~
 

b:
I ~ ::l.
 

U
l 

(
l ::r
 

ro
 

U
l Cl
 

ro
 

U
l ro
 .... N
 I § Q
, ~
 

>-
; o >-
; 

Q
, ::s ~ ::s O

'Q
 

U
l 0
- .....
. 

P>
 .... .... ~ t-.
:l 

t-.
:l .....
. .....
 

<
0

 
<

0
 

<.1
1 



2.
 E

rs
te

s 
p

ra
k

ti
sc

h
es

 S
tu

d
ie

n
 se

m
es

te
r 

1 
2 

3 
4 

L
fd

.N
r.

 
F

äc
h

er
 

S
W

S
 

A
rt

 d
er

 L
V

 

17
 

P
ra

x
is

se
m

in
ar

 
, 

2 
S

U
 

18
 

P
ra

x
is

er
g

än
ze

n
d

e 
~
e
r
t
i
e
f
u
n
g
 

4 
S

U
 

-

A
n

m
er

k
u

n
g

en
: 

!) 
D

as
 N

äh
er

e 
w

ir
d

 im
 S

tu
d

ie
n

 p
la

n
 f

es
tg

el
eg

t.
 

2)
 

E
in

e 
m

in
d

es
te

n
s 

au
sr

ei
ch

en
d

e 
E

n
d

n
o

te
 i

n
 d

ie
se

m
 F

ac
h

 i
st

 V
or

au
s

se
tz

u
n

g
 f

ü
r 

d
as

 B
es

te
h

en
 d

er
 V

or
pr

üf
un

g.
 

L
fd

.N
r.

 
F

äc
h

er
 

F
H

 D
eg

ge
nd

or
f 

1 
G

ru
n

d
la

g
en

 d
er

 B
et

ri
eb

sw
ir

t-
sc

h
af

ts
le

h
re

 

2 
F

fn
an

z-
u

n
d

 In
v

es
ti

ti
o

n
sw

ir
t-

sc
h

af
t 

3 
M

ar
k

et
in

g
 

, 
8 

B
u

ch
fü

h
ru

n
g

 u
n

d
 

B
il

an
zi

er
u

n
g

 

10
 

W
ir

ts
ch

af
ts

m
at

h
em

a t
ik

 

11
 

B
et

ri
eb

ss
ta

ti
st

ik
 

E
rl

äu
te

ru
n

g
en

 d
er

 A
b

k
ü

rz
u

n
g

en
: 

F
H

 
=

 
F

ac
hh

oc
hs

ch
ul

e 
K

I 
=

 K
la

u
su

r 
K

ol
 

=
 K

ol
lo

qu
iu

m
 

L
N

 
=

 
st

u
d

ie
n

b
eg

le
it

en
d

er
 L

ei
st

u
n

g
sn

ac
h

w
ei

s 
L

V
 

=
 

L
eh

rv
er

an
st

al
tu

n
g

 
, 

m
d

l 
=

 m
ün

dl
ic

h(
er

) 
m

d
lP

 =
 m

ü
n

d
li

ch
e 

P
rü

fu
n

g
 

m
E

 
=

 
m

it
 E

rf
ol

g 
ab

ge
le

gt
 

oE
 

=
 

o
h

n
e 

E
rf

ol
g 

ab
ge

le
gt

 
Ü

 
=

 
Ü

b
u

n
g

 

4 6 6 

F
H

H
o

f 

6 4 

5 
6 

P
rü

fu
n

g
en

 a
m

 E
n

d
e 

de
s 

E
rg

än
ze

n
d

e 
R

eg
el

un
ge

n 
p

ra
k

ti
sc

h
en

 S
tu

d
ie

n
se

m
es

te
rs

 

P
ra

x
is

b
er

ic
h

t 
K

ol
lo

qu
iu

m
!)

 
B

ew
er

tu
ng

: m
E

/o
E

 
L

N
!)

 
B

ew
er

tu
n

g:
 m

E
/o

E
 

3)
 
A

n
 d

er
 F

ac
hh

oc
hs

ch
ul

e 
In

g
o

ls
ta

d
t 

an
st

el
le

 v
on

 W
ir

ts
ch

af
ts

en
gl

is
ch

 
au

ch
 W

ir
ts

ch
af

ts
fr

an
zö

si
sc

h.
 

4
) 

D
ie

 S
W

S
 w

er
d

en
 a

b
w

ei
ch

en
d

 v
on

 S
p

al
te

 3
 f

ü
r 

fo
lg

en
de

 F
äc

h
er

 u
n

d
 

H
o

ch
sc

h
u

le
n

 f
es

tg
el

eg
t:

 

F
H

 I
n

g
o

ls
ta

d
t 

F
H

 K
em

p
te

n
 -

N
eu

-U
lm

 
A

b
te

il
u

n
g

 N
eu

-U
lm

 

6 6 

6 5 5 

V
P 

=
 

V
o

rp
rü

fu
n

g
 

Z
V

 
=

 Z
u

la
ss

u
n

g
sv

o
ra

u
ss

et
zu

n
g

 
R

aP
o 

=
 R

ah
m

en
p

rü
fu

n
g

so
rd

n
u

n
g

 
S 

.=
 

S
em

in
ar

 
sc

h
rP

 =
 

sc
h

ri
ft

li
ch

e 
P

rü
fu

n
g

so
rd

n
u

n
g

 
S

tA
 

=
 

S
tu

d
ie

n
ar

b
ei

t 
S

U
 

=
 s

em
in

ar
is

ti
sc

h
er

 U
n

te
rr

ic
h

t 
S

W
S

 
=

 
S

em
es

te
rw

o
ch

en
st

u
n

d
en

 
T

N
 

=
 

T
ei

ln
ah

m
en

na
ch

w
ei

s 
P

r 
=

 P
ra

k
ti

k
u

m
 

R
ef

 
=

 R
ef

er
at

 

F
H

 A
m

be
rg

-W
ei

de
n 

6 4 6 

'Ei
' 

o !}
 S- .....
 

p
; 

()'
Q

 

~
 

td
 ~. U

l g. <1
l 

U
l t;'
l 

<1
l 

U
l 

<1
l .... N
 I § P
. ~
 :3 ~ .:: ::l

 ~ SO
" .... .... ~ ~ ~ ' ,.... '" '" <:Jl " Q ~ 



706 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 22/1995 

2010-4-2-5-K 

Studien- und Prüfungs ordnung 
für die Studiensemester 1 bis 4 

des Studiengangs Elektrotechnik 
an der 

Fachhochschule Amberg-Weiden 

Vom 21. September 1995 

Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes 
über die Errichtung der Fachhochschulen Amberg
Weiden, Deggendorf, Hof und Ingolstadt sowie der 
Abteilungen Aschaffenburg der Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt und Neu-Ulm der Fach
hochschule Kempten vom 28. ApriL 1994 (GVBl . 
S . 292, BayRS 221O-4-2-K) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Zweck der Studien- und Prüfungs ordnung 

Die Studien- und Prüfungs ordnung dient der 
Ausfüllung und Ergänzung der Rahmenstudien
ordnung für den Fachhochschulstudiengang Elek
trotechnik vom 30. September 1991 (KWMBl I 
S.1991), der Rahmenprüfungsordnung für die 
Fachhochschulen in Bayern - RaPO - (BayRS 
2210-4'-1-4-1-K), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 2.3. September 1993 (GVBl S . 747) , und 
der Verordnung über die praktischen Studienseme
ster an den Fachhochschulen in Bayern (BayRS 
2210-4-1-6-1-K), geändert durch Verordnung vom 
16. Juli 1990 (GVBl S. 264). 

§ 2 

Studienfächer 

Fächer, Stundenzahl, Art der Lehrveranstaltung, 
Prüfungen, studienbegleitende Leistungsnach

. weise sowie weitere Bestimmungen hierzu sind in 
der Anlage 1 zu dieser Verordnung festgelegt . 

§ 3 

Vorprüfungszeugnis 

Über die bestandene Vorprüfung wird ein Zeug
nis nach dem Muster der Anlage 2 ausgestellt. 

§4 

Eintritt in das Hauptstudium 

1 Zum Eintritt in das Hauptstudium ist nur be
rechtigt, wer die Vorprüfung bestanden oder in den 

Fächern Mathematik, Physik, Grundlagen der 
Elektrotechnik, Informatik, Werkstoff technik so
wie Technische Mechanik und Konstruktion mit ei
ner Ausnahme mindestens die Endnote "ausrei
chend" erzielt hat. 2Unbeschadet der Regelung in 
Satz 1 kann das erste praktische Studie:p.semester 
abgeleistet werden, wenn die Vorprüfung in den 
Fächern "Grundlagen der Elektrotechnik" und 
"Mathematik" sowie in mindestens zwei weiteren 
Fächern bestanden wurde. 

§ 5 

Prüfungsverfahren, 
erstes praktisches Studiensemester, 

allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer 

Die Bestimmungen der § § 2 bis 7, 9, 11 und 12 der 
Studien- und Prüfungsordnungen für das Grund
studium des Studiengangs Betriebswirtschaft an . 
den Fachhochschulen Amberg-Weiden, Deggendorf, 
Hof, Ingolstadt und der Abteilung Neu-Ulm der 
Fachhochschule Kempten - Neu-Ulm vom 21. Sep
tember 1994 (GVBl S. 961, BayRS 2210-4-2-3-K), 
geändert durch Verordnung vom 21. September 
1995 (GVBl S. 703), finden entsprechende Anwen-

. dung. 

§ 6 

Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt am 1. Oktober 1995 in Kraft. 
Sie tritt mit Inkrafttreten einer hochschuleigenen 
Studien- und Prüfungsordnung für den Fachhoch
schulstudiengang Elektrotechnik außer Kraft: 

München, den 21. September 1995 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

In Vertretung 

Rudolf Klinger , Staatssekretär 
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Anlage 2 

Fachhochschule Arnberg-Weiden 

Vorprüfungszeugnis 

Herr/Frau ____________________________________________________________________________ __ 

geborenaln __________________________________________________________________________ ___ 

hat nach ordnungsgemäßem Grundstudium die Vorprüfung im Studiengang EIe k t rot e c h n i k abgelegt 
und bestanden. 

Pflichtfächer: Endnote: 

. .......... . ........ .. ... ............. .... ... .... . ... ... .... . ........ . .... . ............ ',/ '" ... ........ ... .... . 

Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtfach: 

~ünchen,den ____________________________ __ 

(Der Vorsitzende der Prüfungskommission) 

(Siegel) 

Notenstufen: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = nicht ausreichend. 
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2132-1-7-1 

Verordnung 
über den Bau und Betrieb von Campingplätzen 

'(Campingplatzverordnung - CPlV) 

Vom 22. September 1995 

Auf Grund von Art. 97 Abs, 1 Nr.3 und Art. 97 
Abs.4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und 

' Art. 25 Abs.l und Art. 38 Abs.3 Nm. 3 und 4 des 
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) er
läßt das Bayerische Staatsministerium des 1nnern 
folgende Verordnung: 

§ 1 

Begriffe 

(1) 1 Campingplätze sind Plätze, die während des 
ganzen Jahres oder wiederkehrend während be
stimmter Zeiten des Jahres betrieben werden und 
die zum Aufstellen und Bewohnen von mehr als 
drei Zelten oder Wohnfahrzeugen bis zu 10 m Länge 
und 3 m Höhe bestimmt sind; gelegentlich und nur 
für kurze Zeit eingerichtete Zeltlager sind keine 
Campingplätze. 2Wohnfahrzeuge sind Falt- und 
Klappanhänger, Wohnanhänger (Caravans) und 
motorisierte Wohnfahrzeuge (Wohnmobile), die so 
beschaffen sind, daß sie jederzeit zum Verkehr auf 
öffentlichen Straßen zugelassen werden können. 

(2) IStandplatz ist die zum Aufstellen des Zeltes 
oder Wohnfahrzeugs und eines zugehörigen Kraft
fahrzeugs bestimmte Fläche. 2Es werden unter
schieden 

1. touristisch zu nutzende Standplätze, die einem 
wechselnden Personenkreis längstens für die 
Dauer von acht Wochen überlassen werden dür
fen oder die für Durchreisende bestimmt sind, 

2. längerfristig 'nutzbare Standplätze, die auch für 
einen darüber hinausgehenden Zeitraum für 
vorübergehende Aufenthaltszwecke vergeben 
werden dürfen. 

§ 2 

Allgemeine Anforderungen 

(1) lCampingplätze sind so anzuordnen, zu er
richten, zu ändern und instandzuhalten, daß durc:b. 
ihren Betrieb und den Zu- und Abgangsverkehr 
keine unzumutbaren Störungen für die Umgebung 
verursacht und die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt oder 
gefährdet werden; sie dürfen keinen unzumutba
ren Störungen ausgesetzt sein. 2Es kann verlangt 
werden, daß Schutzstreifen angelegt und bepflanzt 
werden. 

(2) Campingplätze sind der Landschaft entspre
chend zu bepflanzen und ihr gut einzufügen. 

§ 3 

Zufahrt, Fahrwege 

(1) l Campingplätze müssen an einer befahrba
ren öffentlichen Verkehrsfläche liegen oder mit ihr 
über eine befahrbare, rechtlich gesicherte Zufahrt 
verbunden sein. 2Die Zufahrt muß mindestens 
5,5 m breit und auch für LöschJahrzeuge der Feuer
wehr befahrbar sein. 

(2) Für die vor der Abfertigungsstelle wartenden 
Fahrzeuge ist ein Stauraum außerhalb der öffentli-
chen Verkehrsfläche anzuordnen. . 

(3) lCampingplätze müssen durch innere Fahr
wege ausreichend erschlossen werden. 2Die Fahr
wege müssen für Löschfahrzeuge der Feuerwehr 
befahrbar sein; das gilt nicht für Stichwege von 
höchstens 50 m Länge. . 

§4 

Standplätze 

(1) IStandplätze müssen ' mindestens 75 m2, 
wenn die Kraftfahrzeuge auf gesonderten Stell
plätzen abgestellt werden, mindestens 65 m2 groß 
sein, 2Sie sind dauerhaft zu kennzeichnen, 

( (2) Standplätze müssen von Kläranlagen und 
Sickeranlagen mindestens 50 m entfernt sein. 

(3) I Zelte und Wohnfahrzeuge einschließlich der 
Vorzelte müssen jederzeit ortsveränderlich sein. 
2Wohnfahrzeuge auf touristisch zu nutzenden 
Standplätzen müssen zum Verkehr auf öffentlichen 

. Straßen zugelassen sein. ' 

(4) Auf den Standplätzen dürfen feste Anbauten, 
Unterbauten, Einfriedungen und ähnliche bauli
che Anlagen nicht errichtet werden. 

§ 5 

Stellplätze 

ISoweit die Kraftfahrzeuge nicht auf den Stand
plätzen ' abgestellt werden sollen, ist für jeden 
Standplatz ein gesonderter Stellplatz herzustellen. 
2Stellplätze für Besucher können verlangt werden. 

§ 6 

Brandschutz 

(1) ICampingplätze sind durch mindestens 5 m 
breite Brandgassen in einzelne Abschnitte zu un
terteilen. 2Ein Abschnitt darf nicht mehr als 20 
Standplätze umfassen. 
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(2) Es kann verlangt werden, daß Brandschutz
streifen zu besonders gefährdeten Teilen des Cam
pingplatzes oder zu angrenzenden Grundstücken 
angelegt werden. 

(3) l Auf dem Campingplatz sind geeignete Feu
erlöscher in ausreichender Zahl bereitzuhalten. 
2Art, Zahl und Aufstellort sowie eine gegebenen
falls erforderliche Löschwasserentnahmemöglich
keit sind im Einzelfall mit der örtlichen Feuerwehr 
festzulegen. 

§ 7 

Trinkwasserversorgung 

(1) Je Standplatz und Tag müssen mindestens 
200 I einwandfreies Trinkwasser aus einer Trink
wasserversorgungsanlage zur Verfügung stehen. 

(2) IFür je 100 Standplätze müssen mindestens 
sechs zweckmäßig verteil te Trinkwasserzapfstellen 
mit Schmutzwasserabläufen vorhanden sein. 2Sie 
müssen gekennzeichnet und von den Abortanlagen 
räumlich getrennt sein. 3Bei Zapfstellen im Freien 
ist der Boden in einem Umkreis von mindestens 2 m 
zu befestigen. 

§ 8 

Waschräume 

(1) I Für je 100 Standplätze müssen mindestens 
16 Waschplätze und 8 Duschen vorhanden sein. 2 Sie 
sind jeweils zur Hälfte in für Frauen und Männer 
getrennten Waschräumen anzuordnen. 3Ein Viertel 
der Waschplätze und die Duschen sind in Einzelzel
len einzurichten. 

(2) Die Wände der Räume bis zu einer Höhe von 
mindestens 1,5 m und die Fußböden müssen leicht 
gereinigt werden können. 

§ 9 

Geschirrspül- und Wäschespüleinrichtungen 

I Für je 100 Standplätze müssen mindestens drei 
Geschirrspülbecken und mindestens drei Wäsche
spülbecken von den Waschräumen und Abortanla
gen räumlich getrennt vorhanden sein; die Wäsche
spülbecken können zum Teil durch Waschmaschi
nen ersetzt werden. 2Mindestens die Hälfte dieser 
Becken muß eine Warmwasserversorgung erhalten. 
3§ 7 Abs. 2 Satz 3 und § 8 Abs. 2 gelten entsprechend. 

§ 10 

Abortanlagen 

(1) Für je 100 Standplätze müssen für Frauen 
mindestens acht Aborte, für Männer mindestens 
vier Aborte und mindestens vier Urinale vorhan
den sein. 

(2) IDie Abortanlagen müssen für Frauen und 
Männer getrennte Aborträume mit Vorräumen ha
ben. 2In den Vorräumen ist für je sechs Aborte oder 
Urinale mindestens ein Waschbecken anzubringen. 
3Die Vorräume dürfen nicht als Waschräume im 
Sinn des § 8 Abs. 1 genutzt werden. 

(3) § 8 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§11 

Einrichtungen zugunsten Behinderter 

Auf Campingplätzen mit mehr als 200 Standplät
zen müssen mindestens ein Waschplatz sowie eine 
Dusche und ein Abort für Behinderte, insbesondere 
Rollstuhlfahrer, geeignet und stufenlos zugänglich 
sein. 

§ 12 

Anlagen für Abwässer, 
Wertstoffe und feste Abfallstoffe 

. (1) 1 In räumlicher Verbindung mit den Abortan
lagen sind Einrichtungen zum Einbringen derjeni
gen Abwässer und Fäkalien herzustellen, die in den 
in Wohnfahrzeugen und Zelten vorhandenen 
Waschbecken, Spülen und Aborten anfallen. 2Für 
Wohnmobile ist eine überfahrbare Einrichtung zur 
Entleerung der Abwasser- und Fäkalientanks vor
zusehen. 

(2) IFür die vorübergehende Aufnahme von 
Wertstoffen und festen Abfallstoffen sind ausrei
chende Behälter auf einem Sammelplatz aufzustel
len. 2Der Sammelplatz muß gegen den übrigen 
Campingplatz ausreichend abgeschiqnt sein. 

§ 13 

Beleuchtung 

(1) Die Fahrwege von Campingplätzen müssen 
eine ausreichende elektrische Beleuchtung haben. 

(2) Die Waschräume und die Abortanlagen müs
sen eine ausreichende elektrische Beleuchtung ha
ben. 

§14 

Sonstige Einrichtungen 

(1) Campingplätze müssen einen jederzeit zu
gänglichen Fernsprechanschluß mit gebühren
freiem Notruf haben. 

(2) An den Eingängen zu Campingplätzen ist an 
gut sichtbarer Stelle ein Lageplan des Camping
platzes anzubringen; aus dem die Fahrwege, die 
Brandgassen und die Brandschutzstreifen sowie 
die Standorte der Feuerlöscher und der Fernsprech
anschlüsse deutlich lesbar und dauerhaft ersicht
lich sein müssen. 

(3) An geeigneten Stellen sind auf den Camping
plätzen Hinweise anzubringen, die deutlich lesbar 
und dauerhaft mindestens enthalten müssen: 

1. Name und Anschrift der Person, die den Cam
pingplatz betreibt, 

2. Lage des Fernsprechanschlusses, 

3. Anschrift und Rufnummer der Polizei, der Feu
erwehr, der nächsten Einrichtung des Rettungs
dienstes (Rettungswache oder Rettungsleit
stelle) , 

4. Name, Anschrift und Rufnummer der nächsten 
Arztpraxis und der nächsten Apotheke. 
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§ 15 

. Bauvorlage 

(1) Als zusätzliche Bauvorlage ist ein Plan einzu
reichen, dessen Maßstab nicht kleiner als 1: 500 ist 
und in dem darzustellen bzw. einzutragen sind 

1. die räumliche Anordnung und die Art der Be
pflanzung, 

2. die inneren Fahrwege und ihre Breite, 

3. die Brandgassen, Brandschutzstreifen und ihre 
Breite, 

4. die Abgrenzung der einzelnen Standplätze, 

5. eine fortlaufende Numerierung der Standplätze; 

6. die Nutzungsart der Standplätze (§ 1 Abs. 2 
Satz 2), 

7. die Stellplätze für Kraftfahrzeuge, soweit diese 
nicht auf den Standplätzen abgestellt werden. 

(2) I1n der Baubeschreibung ist die Anzahl der 
Standplätze, der Anteil der touristisch zu nutzen
den und der längerfristig nutZbaren Standplätze 
an der Gesamtzahl der Standplätze in Prozenten 
sowie die Anzahl der Einrichtungen nach den §§ 7 
bis 11 anzugeben. 2 Soweit erforderlich, ist die Lage 
dieser Einrichtungen zu erläutern. 

§ 16 

Betriebsvorschriften 

(1) Während des Betriebs des Campingplatzes 
muß eine Aufsichtsperson (Platzwart) ständig er
reichbar sein. 

(2) Wer den Campingplatz betreibt, hat dafür zu 
sorgen, daß 

1. nach Maßgabe der Baugenehmigung touristisch 
zu nutzende Standplätze ).'licht längerfristig ge
nutzt werden, 

2. über die Belegung der einzelnen Standplätze ein 
- schriftlicher Belegungsnachweis (zeitliche und 
namentliche Erfassung der Nutzer je Stand
platz) geführt und zusammen mit einem Über
sichtsplan auf.. dem Campingplatz bereitgehal
ten wird; der Ubersichtsplan muß die Lage, die 
Numerierung und die Nutzungsart (§ 1 Abs. 2 

. Satz 2) der Standplätze nach Maßgabe der Bau-
genehmigung aufzeigen, 

3. die Brandgassen und die Brandschutzstreifen 
von baulichen Anlagen, von Gegenständen, die 
Brand übertragen oder Löschmaßnahmen be
hindern können und von Unterholz ständig frei
gehalten werden; Grasbewuchs muß kurz gehal
ten werden, 

4. die Feuerlöscher in Abständen von höchstens ei
nem Jahr durch einen fachkundigen Wartungs
dienst geprüft werden, 

5. die in den §§ 7 bis 12 genannten Einrichtungen in 
funktionsfähigem und hygienisch einwand
freiem Zustand gehalten werden, 

6. die Wertstoffe, Abfälle und die Abwässer in die 
dafür vorgesehenen Einrichtungen verbracht 
werden. 

§ 17 
Zwischenwerte, Abweichungen 

(1) Bei der Berechnung der in den §§ 7 bis 11 ge
nannten Anlagen und Einrichtungen sind Zwi
schenwerte zu bilden. 

(2) IAbweichungen können insbesondere zuge
lassen werden . 
1. für Campingplätze mit bis zu 50 Standplätzen 

und für Jugendzeltplätze von den Vorschriften in 
§ 3 Abs. 2, § 9, § 13 Abs. 1, § 14 Abs. 2, § 16 Abs. 1, 

2. für Jugendzeltplätze darüber hinaus von den 
Vorschriften in § 4 Abs. 1, § 5, § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 1 
Satz 3, § 12 Abs. 1 Satz 2, 

3. für Campingplätze mit bis zu zehn Standplätzen 
zusätzlich zu Nr.1 von den Vorschriften in § 4 
Abs.1 Satz 2, § 10 Abs. 2 Satz 1, § 12 Abs. 1, § 14 
Abs.1. 

21m übrigen bleibt Art. 77 Abs. 1 BayBOunberührt. 

§ 18 

Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art.25 Abs. 3 Nr.1 bzw. Art. 38 Abs. 4 
LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig einer Vorschrift des § 16 
Abs. 2 zuwiderhandelt. 

§ 19 

1nkrafttreten, Übergangsregelung 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1995 in 
Kraft, sie tritt mit Ablauf des 30. September 1998 
außer Kraft. 

(2) Die Betriebsvorschriften des § 16 sind auch 
auf die zum Zeitpunkt des 1nkrafttretens der Ver
ordnung bestehenden Campingplätze anzuwen
den . 

München, den 22 . September 1995 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Günther Be c k s t ein, Staatsminister 
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215-3-1-1-1 

Fünfte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Ausführung des 
Bayerischen Feuerwehrgesetzes 

Vom 22. September 1995 

Auf Grund von Art. 31 des Bayerischen Feuer
wehrgesetzes (BayRS 215:""3-1-1), geändert durch 
Gesetz vom 23. Juli 1993 (GVBI S. 522), und § 1 der 
Verordnung über die Einrichtung der staatlichen 
Behörden (BayRS 200-1-S) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verord
nung: 

§ 1 

Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Feuerwehrgesetzes - AVBayFwG - (BayRS 215-3-
1-1-1), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
14. Juni 1994 (GVBI S. 515), wird wie folgt geändert: 

In § 18 Abs. 1 erhalten die Sätze 1 und 2 folgende 
Fassung: 

"lDer Staat unterhält Landesfeuerwehrschulen 
in Geretsried, in Lappersdorf bei Regensburg und 
in Würzburg. 2Sie führen die Bezeichnungen 
"Staatliche Feuerwehrschule Geretsried", "Staat
liche Feuerwehrschule Regensburg" und "Staatli
che Feuerwehrschule Würzburg" ." 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Sep
tember 1995 in Kraft. 

München, den 22. September 1995 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Günther Beckstein, Staatsminister 
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230-1-16-U 

Bekanntmachung 
über die Verbindlicherklärung 

der Zweiten und Dritten Änderung 
des Regionalplans der Region Main-Rhön (3) 

Vom 12. September 1995 

Auf Grund des Art. 18 Abs. 7 in Verbindung mit 
Abs. 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 
(BayRS 230-1-U) hat das Bayerische Staatsmini
sterium für Lqndesentwicklung und Umweltfragen 
im Einvernehmen mit den .)ibrigen Staatsmini.Ste
rien die Zweite und Dritte Anderung des Regional
plans der Region Main-Rhön (Bekanntmachung 
über die Verbindlicherklärung des Regionalplans 
vom 5. Juli 1988 (GVBl S. 257, BayRS 230-1-16-U) 
und - zuletzt - der Vierten Änderung vom 14. Juli 
1994 (GVBl S. 668)), für verbindlich erklärt. 

Die Zweite Änderung betrifft die Gebiete, die zu 
Bannwald erklärt werden sollen. Die Dritte Ände
rung betrifft die Grenzlandfortschreibung. 

Die Änderungen des Regionalplans sind bei der 
kreisfreien Stadt Schweinfurt und den Landrats
ämtern Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld 
und Schweinfurt zur Einsichtnahme für jedermann 
ab 1. Oktober 1995 ausgelegt. Die Auslegungszeiten 
richten sich nach den jeweils' festgelegten Zeiten 
für den Parteiverkehr. 

Die Änderungen treten am 1. Oktober 1995 in 
Kraft. 

München, den 12. September 1995 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Dr. Thomas Go p p e l, S taa tsminister 
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